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 Gesetz 
des Kantons Basel-Landschaft über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen 
(Behindertenrechtegesetz BL, BRG BL) 

      

 Der Landrat  

 gestützt auf § 63 Abs. 1 der Verfassung des Kantons 
Basel-Landschaft vom 17. Mai 19841 und Art. 8 Abs. 
2 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenos-
senschaft vom 18. April 19992, 

 

 beschliesst:  

 I.  

      1 Allgemeine Bestimmungen       

 §  1 
Zweck 

 

 1 Dieses Gesetz hat zum Zweck, die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen in allen Lebensberei-
chen zu verwirklichen und ihnen dadurch ein selbst-
bestimmtes und selbstverantwortetes Leben zu er-
möglichen. 

Abs. 1 umschreibt den Zweck des Gesetzes, welcher 
in der Verwirklichung der Rechte von Menschen mit 
Behinderung im Kanton Baselland besteht. Mit der 
Wahrnehmung, Verwirklichung und Umsetzung die-
ser Rechte soll die Autonomie von Menschen mit Be-
hinderungen ermöglicht werden. Die Zweckbestim-
mung nimmt damit ein zentrales Leitmotiv der UN-
BRK auf, nämlich die Garantie der unabhängigen Le-
bensführung sowie der Einbezug in die Gesellschaft 
(vgl. insbesondere Art. 3 lit. a sowie Art. 19 UN-
BRK). Zudem kommt der Kanton damit dem Gesetz-
gebungsauftrag von Art. 8 Abs. 4 BV nach. 

                                                   
1 SGS 100 
2 SR 101 
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 2 Es schützt Menschen mit Behinderungen insbeson-
dere davor, in der Ausübung ihrer Grund- und Men-
schenrechte, wie sie im Völkerrecht, in der Bundes-
verfassung und in der Kantonsverfassung verankert 
sind, aufgrund ihrer Behinderung benachteiligt zu 
werden. 

Die Verwirklichung der Rechte von Menschen mit Be-
hinderungen erfordert insbesondere ihren Schutz vor 
Benachteiligung. Der Verweis auf das Völkerrecht, 
die Bundesverfassung und die Kantonsverfassung 
stellt den Bezug zum internationalen, nationalen so-
wie kantonalen rechtlichen Kontext her. Er verdeut-
licht, dass das Gesetz die bestehenden übergeord-
neten rechtlichen Verpflichtungen des Kantons um-
setzt. 

 §  2 
Gegenstand 

 

 1 Dieses Gesetz enthält die grundlegenden Bestim-
mungen über die Rechte von Menschen mit Behinde-
rungen und des Verfahrens zu deren Durchsetzung 
sowie Bestimmungen zur Umsetzung. 

Mit dieser Bestimmung wird der Gegenstand des Ge-
setzes umschrieben: Das Gesetz enthält als Rah-
mengesetz die grundlegenden Bestimmungen des 
kantonalen Behindertengleichstellungsrechts. Inhalt-
lich betrifft dies jene Bestimmungen, die für alle be-
hindertenrechtlichen Fragestellungen im Kanton 
grundsätzlich gleichermassen gelten. 

 2 Es wird von der übrigen kantonalen Gesetzgebung 
für die jeweiligen Lebensbereiche mit spezifischen 
Bestimmungen ergänzt und konkretisiert. Diese sind 
im Sinne des vorliegenden Gesetzes auszulegen. 

Das Rahmengesetz legt die grundlegenden Bestim-
mungen des kantonalen Behindertengleichstellungs-
rechts fest; sie werden in den spezifischen Bestim-
mungen der übrigen kantonalen Gesetzgebung er-
gänzt und konkretisiert. Die Auslegung der spezifi-
schen Bestimmungen in der übrigen kantonalen Ge-
setzgebung hat im Sinne des Rahmengesetzes zu er-
folgen.  

 3 Die Bestimmungen der Abschnitte 2 und 3 dieses 
Gesetzes finden dann unmittelbar Anwendung, wenn 
die übrige kantonale Gesetzgebung einen weniger 
weitgehenden Schutz von Menschen mit Behinde-
rungen gewährleistet. 

In Abs. 3 wird ein Minimalstandard festgelegt, der ge-
nerell gilt. Damit soll verhindert werden, dass durch 
eine Regelung der übrigen kantonalen Gesetzgebung 
für Menschen mit Behinderungen ein weniger weitge-
hender Schutz besteht, als nach den Abschnitten 2 
und 3 des Rahmengesetzes.  
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 4 Die Gemeinden konkretisieren die Umsetzung die-
ses Gesetzes für ihren Autonomiebereich in einem 
Reglement. 

Mit der Möglichkeit der kommunalen Reglementierung 
wird der Variabilität der Gemeinden Rechnung getra-
gen. Durch die Hürde der regierungsrätlichen Geneh-
migung wird zugleich sichergestellt, dass die durch 
das kantonale Behindertengleichstellungsrecht defi-
nierten Minimalstandards eingehalten werden. 

Die Zuständigkeit für die Vorprüfung der Reglemente 
wird in der Verordnung geregelt.  

 §  3 
Begriffe 

 

 1 Zu den «Menschen mit Behinderungen» im Sinne 
dieses Gesetzes zählen Menschen, die langfristige 
körperliche, geistige, psychische oder Sinnesbeein-
trächtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung 
mit verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksa-
men und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesell-
schaft hindern können. 

Abs. 1 definiert den Begriff der «Menschen mit Be-
hinderungen» im Sinne dieses Gesetzes. Der Begriff 
wurde weitgehend aus der UNO-BRK übernommen 
(Art. 1 Abs. 2 UNO-BRK). Einzig der Begriff der 
«seelischen Beeinträchtigung» wurde durch den Be-
griff der «psychischen Beeinträchtigung» ersetzt. 
Letzterer entspricht der schweizerischen Rechtsspra-
che (vgl. beispielsweise Art. 8 Abs. 2 BV). Nach der 
Praxis des Bundesgerichts liegt eine Behinderung 
nach Art. 8 Abs. 2 BV vor, wenn die betroffene Per-
son in ihren körperlichen, geistigen oder psychischen 
Fähigkeiten auf Dauer beeinträchtigt ist und diese 
Beeinträchtigung schwerwiegende Auswirkungen auf 
elementare Aspekte der Lebensführung hat (vgl. 
etwa BGE 135 I 49, E. 6.1.m.w.H.). Die hier gewählte 
Definition stellt keine Abweichung von der dargestell-
ten bundesgerichtlichen Praxis dar. Im vorliegenden 
Entwurf wird bewusst an die Umschreibung in der 
UNO-BRK angeknüpft, da sie deutlicher als die bun-
desgerichtliche Praxis zum Ausdruck bringt, dass das 
Vorliegen einer Behinderung stets aus der Wechsel-
wirkung zwischen individueller Beeinträchtigung ei-
nerseits und dem gesellschaftlichen und baulich-
technischen Umfeld anderseits hervorgeht.  
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Der Begriff der Behinderung ist damit weiter gefasst 
als beispielsweise im kantonalen Behindertenhilfege-
setz (vgl. § 4 Behindertenhilfegesetz, SGS 853) oder 
im Bildungsbereich (vgl. § § 2 Verordnung für die 
Sonderschulung, SGS 640.71). Die Anspruchsvo-
raussetzungen nach diesen Erlassen werden durch 
das vorliegende Gesetz nicht erweitert. Dies wird im 
vorliegenden Gesetz mit dem Zusatz «im Sinne die-
ses Gesetzes» verdeutlicht.  

 2 Eine «Benachteiligung» bedeutet eine rechtliche o-
der tatsächliche Ungleichbehandlung eines Men-
schen aufgrund einer Behinderung oder die Unterlas-
sung einer solchen, welche zu seiner Schlechterstel-
lung führt. 

Abs. 2 umschreibt Gegenstand und Umfang des Be-
nachteiligungsverbots. Erfasst sind sowohl direkte 
wie indirekte Benachteiligungen. Eine direkte Be-
nachteiligung liegt vor, wenn eine Regelung oder 
Massnahme explizit eine diskriminierende Ungleich-
behandlung von Menschen mit Behinderungen vor-
sieht. Eine indirekte Benachteiligung liegt hingegen 
vor, wenn eine Regelung oder Massnahme zwar 
neutral formuliert ist und keine offensichtliche Be-
nachteiligung von Menschen mit Behinderung ent-
hält, sich in ihrer konkreten Anwendung jedoch so 
auswirkt, dass diese regelmässig benachteiligt wer-
den. 

 3 Eine Benachteiligung kann auch darin liegen, dass 
die zur ihrer Verhinderung, Beseitigung oder Verrin-
gerung erforderlichen angemessenen Massnahmen 
nicht getroffen werden. 

Mit dieser Bestimmung wird nichts Neues geregelt. 
Sie stellt klar, dass durch das Nichtergreifen von 
Massnahmen eine Benachteiligung entstehen kann. 

      2 Materielle Grundsätze       

 §  4 
Benachteiligungsverbot 
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 1 Der Kanton, die Gemeinden, die Träger staatlicher 
Aufgaben und die Anbieter öffentlich zugänglicher 
Leistungen dürfen Menschen aufgrund ihrer Behin-
derung oder aufgrund der Behinderung einer Person, 
zu der sie in einem Näheverhältnis stehen, nicht be-
nachteiligen. 

Abs. 1 benennt diejenigen Gemeinwesen und Priva-
ten, welche durch das Gesetz verpflichtet werden. 
Träger staatlicher Aufgaben sind öffentlich-rechtliche 
Anstalten oder Private, denen ein Gemeinwesen 
Teile seiner Aufgaben übertragen hat. Bspw. führt 
der Kaufmännische Verband BL (KV BL) für den 
Kanton die berufliche Grundbildung im kaufmänni-
schen Bereich für den Kanton als Träger dieses An-
gebots durch. Öffentlich zugängliche Leistungen sind 
alle Angebote, die grundsätzlich der Bevölkerung of-
fenstehen. Das kann bspw. eine Kulturveranstaltung 
(Kino, Theater, Konzert etc.), ein Geschäft (Migros, 
Coop, Detailhandel etc.), ein Coiffeursalon, eine Au-
towerkstatt oder ein Fitnessstudio sein. Auch darun-
ter fällt das Vermieten von Wohnungen oder anderen 
Räumlichkeiten. 
Verboten wird vom Gesetz die Benachteiligung von 
Menschen mit Behinderung und von Menschen ohne 
Behinderung, wenn deren Benachteiligung aufgrund 
ihres Näheverhältnisses zu einer Person mit Behin-
derung erfolgt. Dies könnte etwa dann der Fall sein, 
wenn einer beim Kanton angestellten Person, die 
keine Behinderung hat, eine Beförderung verwehrt 
wird, weil sie zu Hause eine Person mit Behinderung 
betreut. Anzumerken ist, dass auf private Arbeitsver-
hältnisse das BRG BL keine Anwendung findet. 

 2 Sie treffen angemessene Massnahmen, um Be-
nachteiligungen von Menschen mit Behinderungen 
zu verhindern, zu beseitigen oder zu verringern. 

Abs. 2 Mit dem Begriff der «angemessenen Mass-
nahmen» soll betont werden, dass nur jene Mass-
nahmen getroffen werden müssen, die im konkreten 
Fall verhältnismässig sind; dabei sind alle Umstände 
des Falles zu berücksichtigen. Die Frage der Verhält-
nismässigkeit beurteilt sich nach § 7. 
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Mit dieser Formulierung ist es möglich, die unter-
schiedlichen Begebenheiten von Kanton, Gemein-
den, Trägern öffentlicher Aufgaben und Anbietern öf-
fentlich zugänglicher Leistungen im konkreten Fall zu 
berücksichtigen, da es sich bei «angemessen Mass-
nahmen» um einen unbestimmten Rechtsbegriff han-
delt und deshalb bei der Anwendung die konkreten 
Umstände des Einzelfalles berücksichtigt werden 
können. Insbesondere kann so auch der Variabilität 
der Gemeinden Rechnung getragen werden. 

Bei den Anbietern von öffentlich zugänglichen Leis-
tungen kann dies beispielsweise bedeuten, dass ein 
Restaurant seine Speisekarte nicht in Brailleschrift 
verfassen oder über einen Gebärdendolmetscher 
verfügen muss. Denkbar wäre jedoch, dass die An-
gestellten eines Restaurants einer sehbehinderten 
Person die Speisekarte vorlesen. Auch muss nicht je-
des kleine Ladengeschäft über einen rollstuhlgängi-
gen Eingang oder eine rollstuhlgängige Umkleideka-
bine verfügen. Es kann reichen, wenn die Angestell-
ten einer gehbehinderten Person über die Schwelle 
helfen bzw. behinderte Personen je nach deren Be-
darf bei der Auswahl und Anprobe unterstützen.  
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 3 Sie berücksichtigen die besonderen Risiken der Be-
nachteiligung, denen Kinder, ältere Menschen und 
jene Menschen mit Behinderungen ausgesetzt sind, 
die einer weiteren, von § 7 Abs. 2 der Verfassung 
des Kantons Basel-Landschaft3) besonders ge-
schützten Gruppe zugehören. 

Abs. 3 weist auf die besonderen Risiken von Men-
schen mit Behinderungen hin, die aufgrund eines 
weiteren Merkmals gemäss § 7 Abs. 2 KV (insbeson-
dere Geschlecht, Abstammung, Herkunft, Rasse, so-
ziale Stellung, weltanschauliche, politische oder reli-
giöse Überzeugung) häufiger Benachteiligungen aus-
gesetzt sind (sog. Mehrfachdiskriminierungen). Da 
Kinder und ältere Menschen in der Verfassungsbe-
stimmung nicht genannt sind, werden sie hier aus-
drücklich erwähnt. Die UNO-BRK verpflichtet die 
Staaten in diesem Zusammenhang ausdrücklich 
dazu, Frauen und Kinder in besonderer Weise zu 
schützen.  

 §  5 
Fördermassnahmen 

 

 1 Kanton und Gemeinden fördern die gleichberech-
tigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in 
allen Lebensbereichen, insbesondere in der Arbeit, 
der Bildung, der Kultur, dem Wohnen, bei der Kom-
munikation, der Mobilität, der Gesundheit und der 
Freizeit. 

Abs. 1 verpflichtet den Kanton und die Gemeinden 
dazu, in proaktiver Weise behinderungsbedingte 
Nachteile, die sie in Zusammenhang mit ihrer Tätig-
keit feststellen, anzugehen und nach Möglichkeit zu 
beseitigen (Förderauftrag). Die Bestimmung und 
Ausgestaltung der Fördermassnahmen muss unter 
Einbezug von Menschen mit Behinderungen erfol-
gen. Fördermassnahmen sind eine Form der ange-
messenen Massnahmen zur Verhinderung von ver-
botenen Benachteiligungen nach § 4 Abs. 2. Sie sind 
soweit zulässig und geboten, als dass sie helfen, auf 
geeignete und angemessene Weise bestehende Be-
nachteiligungen abzubauen. Sie sollen sich dabei auf 
alle Lebensbereiche von Menschen mit Behinderun-
gen erstrecken.  

Die Verpflichtung zu Fördermassnahmen trifft nur 
das Gemeinwesen. 

 

                                                   
3) GS 29.276, SGS100 
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 2 Fördermassnahmen zugunsten von Menschen mit 
Behinderungen sind so auszugestalten, dass diesen 
eine möglichst selbstbestimmte und selbstverantwor-
tete Lebensführung ermöglicht wird. 

Abs. 2 betont wie der Zweckartikel in § 1 den Grund-
satz der selbstbestimmten Lebensführung und damit 
einen zentralen Aspekt der UN-BRK (vgl. Art. 3 lit. a 
sowie Art. 19 UN-BRK). Insbesondere ist darauf zu 
achten, dass die Art und Weise, wie Menschen mit 
Behinderungen unterstützt und gefördert werden, so-
weit wie möglich durch die betroffenen Personen sel-
ber bestimmt werden. 

 3 Menschen mit Behinderungen sind an der Ausge-
staltung von Fördermassnahmen zu beteiligen. 

Der Einbezug von Menschen mit Behinderung bei 
der Ausgestaltung von Fördermassnahmen ist wich-
tig, damit die bestehenden Bedürfnisse auch richtig 
erkannt werden. 

 §  6 
Zugänglichkeit und Kommunikation 
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 1 Der Kanton, die Gemeinden, die Träger öffentlicher 
Aufgaben und die Anbieter öffentlich zugänglicher 
Leistungen treffen angemessene Massnahmen, um 
ihre Leistungen für Menschen mit Behinderungen zu-
gänglich zu machen und damit deren Benachteili-
gung zu verhindern, zu beseitigen oder zu verrin-
gern. Sie berücksichtigen dabei die Kultur der Gehör-
losen. 

Zugänglichkeit und Kommunikation sind Quer-
schnittsthemen, welche für die Verwirklichung der 
Rechte von Menschen mit Behinderungen in allen 
Lebensbereichen wichtig sind. Die entsprechenden 
Ansprüche werden daher im Rahmengesetz aufge-
führt. Die Anliegen von Menschen mit Behinderun-
gen umfassen je nach Art der Behinderung sehr un-
terschiedliche Bereiche. Im Einzelfall kann die barrie-
refreie Ausgestaltung der Verwaltung und der Ge-
richte entsprechend vielfältige Aufgaben beinhalten, 
wobei den Verwaltungseinheiten und den Gerichten 
dabei ein relativ erheblicher Ermessenspielraum in 
der Umsetzung des Gesetzes zukommt. 

Auch Träger öffentlicher Aufgaben und Anbieter öf-
fentlich zugänglicher Leistungen, sind, wenn Leistun-
gen für Menschen mit Behinderung (noch) nicht zu-
gänglich sind, gehalten – soweit verhältnismässig 
nach § 7 – kompensatorische Massnahmen zu er-
greifen, damit Menschen mit Behinderungen Leistun-
gen, die für die Öffentlichkeit bestimmt sind, gleich-
berechtigt mit anderen in Anspruch nehmen können. 

Beim kommunikativen Austausch berücksichtigen 
sie, dass die Gebärdensprache ein wichtiger Teil der 
Kultur der Gehörlosen ist. Soweit verhältnismässig, 
wird die Kommunikation mit Gehörlosen in Gebär-
densprache sichergestellt. Dabei geht es nicht um 
eine Erweiterung der Ansprüche, sondern um eine 
Präzisierung der Wahl des Kommunikationsmittels 
unter Berücksichtigung der Verhältnismässigkeit. So 
wäre die Gebärdensprache und nicht eine Schriftdol-
metschung zu verwenden, soweit der Gebrauch der 
Gebärdensprache keinen unverhältnismässigen Auf-
wand erfordert. Beispielsweise wäre beim Kauf einer 
Luxuslimusine der Beizug von Gebärdendolmet-
schung allenfalls verhältnismässig, während dies bei 
Erwerb von Gütern des täglichen Bedarfs nicht der 
Fall ist.  
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 2 Sie kommunizieren mit Menschen mit Behinderun-
gen in einer für diese verständlichen Art und Weise. 

Abs. 2 konkretisiert den Grundsatz der Barrierefrei-
heit in Bezug auf die Kommunikation mit Menschen 
mit Behinderungen. Die adressatengerechte Kommu-
nikation ist eine grundlegende Voraussetzung dafür, 
dass die Ansprüche gemäss diesem Gesetz und der 
übrigen kantonalen Gesetzgebung auch tatsächlich 
wahrgenommen werden können. 

 3 Auf Verlangen von Menschen mit Behinderungen 
stellt der Kanton für seine Leistungen die im konkre-
ten Fall notwendigen Hilfestellungen, wie etwa Über-
setzung in Gebärdensprache, Unterlagen in leichter 
Sprache oder mündliche Erklärungen, zur Verfügung. 

Zur barrierefreien Wahrnehmung von Leistungen 
können Hilfestellungen erforderlich sein. Diese wer-
den vorliegend ausdrücklich für den Kanton veran-
kert. Hilfestellungen müssen dann zur Verfügung ge-
stellt werden, wenn sie im konkreten Anwendungsfall 
verlangt und benötigt werden. Sie müssen jedoch 
nicht bereits vorab im Hinblick auf einen allfälligen 
Anwendungsfall vorhanden sein, ohne dass sie konk-
ret in Anspruch genommen würden. Wie alle Ver-
pflichtungen und Rechtsansprüche nach diesem Ge-
setz steht auch die Pflicht, Hilfestellungen zu leisten, 
unter dem Vorbehalt der Verhältnismässigkeit nach § 
7. 

Die leichte Sprache ist ein Hilfsmittel, das den Zu-
gang zu Informationen ermöglicht. Sie vereinfacht 
Texte und macht diese leicht verständlich (vgl. etwa 
Duden, Leichte Sprache, Berlin 2016). Das BehiG 
und die UN-Behindertenrechtskonvention stehen bei-
spielsweise seit 2015 auch in leichter Sprache zur 
Verfügung. Die hauptsächliche Zielgruppe sind Men-
schen mit Lernschwierigkeiten, Menschen mit geisti-
gen Behinderungen und kognitiven Beeinträchtigun-
gen. Als eine weitere Zielgruppe zu erwähnen sind 
Menschen mit einer anderen Muttersprache; zu die-
ser Gruppe gehören im Speziellen auch gehörlose 
Menschen, deren Muttersprache die Gebärdenspra-
che ist und die mit der Schriftsprache – die für sie 
eine Fremdsprache ist – oft grosse Mühe haben. 
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 4 Der Kanton publiziert und kommuniziert digitale In-
formationen und Dienstleistungen für Menschen mit 
einer Hör- bzw. Sehbehinderung sowie mit kognitiven 
bzw. motorischen Behinderungen in der Regel barri-
erefrei. 

Abs. 4 verankert den Grundsatz der barrierefreien 
Ausgestaltung von externen digitalen Informationen 
und Dienstleistungen des Kantons. Applikationen zur 
Informationsbereitstellung wie die Gesetzessamm-
lung oder etwa Geodaten sind mitgemeint.  

Der Anspruch auf barrierefreie Information und 
Dienstleistungen gilt jedoch nicht absolut, sondern 
wird im Sinne der Verhältnismässigkeit relativiert. So 
muss bspw. nicht die gesamte Website eines kanto-
nalen Gymnasiums barrierefrei ausgestaltet sein.  

Ebenso aus Gründen der Verhältnismässigkeit wird 
die Verpflichtung auf die vom Kanton publizierten di-
gitalen Informationen und Dienstleistungen be-
schränkt. 

Die Bestimmung lehnt sich an eine vergleichbare Re-
gelung im Bundesrecht an (Art. 11 BehiV). Auf Ver-
ordnungsebene wird zu konkretisieren sein, welche 
IT-Standards erfüllt sein müssen. 

 5 Der Regierungsrat regelt die Standards. Die Standards für barrierefreie digitale Informationen 
und Dienstleistungen des Kantons werden auf Ver-
ordnungsstufe geregelt. 

 §  7 
Verhältnismässigkeit 
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 1 Öffentliche und private Interessen, welche den in 
diesem Gesetz sowie in der Spezialgesetzgebung 
verankerten Rechten entgegenstehen, können deren 
Einschränkung soweit rechtfertigen, als sie die Inte-
ressen an der tatsächlichen Gleichstellung von Men-
schen mit Behinderungen überwiegen. 

Abs. 1 verdeutlicht, dass die in dem vorliegenden 
Gesetz und der übrigen kantonalen Gesetzgebung 
verankerten Rechte nicht absolut gelten, sondern 
durch überwiegende öffentliche und private Interes-
sen eingeschränkt werden können. Damit wird der 
allgemeine Rechtsgrundsatz (Art. 36 BV) wiederge-
geben, wonach im Rahmen einer Rechtsgüterabwä-
gung auch Einschränkungen von Grundrechten zu-
lässig sein können, wenn ein öffentliches oder priva-
tes Interesse überwiegt und eine entsprechende ge-
setzliche Grundlage für die Einschränkung vorliegt. 
Mit dem Begriff «überwiegendes Interesse» wird die 
Verhältnismässigkeit zum Ausdruck gebracht. 

Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit gilt auch für 
das vorliegende Rahmengesetz direkt gestützt auf 
die Bundesverfassung. Seine ausdrückliche Nen-
nung hier wäre rein rechtlich gesehen deshalb nicht 
notwendig. Der vorliegende Text dient dazu, die mit 
der Rechtsanwendung betrauten Organen und den 
Betroffenen über jene öffentlichen und privaten Inte-
ressen ins Bild zu setzen, die im Rahme der Prüfung 
der Verhältnismässigkeit berücksichtigt werden kön-
nen und dadurch die Rechtssicherheit zu stärken. 
Diese Interessen werden hier weder abschliessend 
aufgeführt noch sind alle in jedem einzelnen Fall be-
rührt; vielmehr werden jene Interessen aufgeführt, 
die im behindertenrechtlichen Kontext typischerweise 
betroffen sein können. Eine abschliessende Aufzäh-
lung im kantonalen Recht würde Gefahr laufen, ge-
gen Art. 5 Abs. 2 und Art. 36 Abs. 2 und 3 der Bun-
desverfassung zu verstossen. 

 2 Bei der Beurteilung der Verhältnismässigkeit einer 
Einschränkung nach Abs. 1 sind insbesondere die 
folgenden öffentlichen Interessen zu berücksichtigen: 

Die Aufzählung der in Frage kommenden öffentlichen 
Interessen nach diesem Absatz lehnt sich an Art. 11 
BehiG an.   
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 a. der Umweltschutz;  

 b. der Natur-, Heimat- und Denkmalschutz;  

 c. die Verkehrs- und Betriebssicherheit.  

 3 Auf Seiten des Kantons, der Gemeinden, der Trä-
ger öffentlicher Aufgaben und der Anbieter öffentlich 
zugänglicher Leistungen sind insbesondere die fol-
genden Interessen zu berücksichtigen: 

Siehe vorstehenden Kommentar. 

 

 a. der wirtschaftliche Aufwand, insbesondere die fi-
nanzielle Belastung und Zumutbarkeit; 

Der wirtschaftliche Aufwand dürfte in der Praxis eine 
grosse Rolle spielen. Bst. a stellt klar, dass keine An-
ordnung getroffen werden darf, deren wirtschaftlicher 
Aufwand für den betroffenen Anbieter nicht zumutbar 
ist. So muss beispielsweise ein kleines Ladenge-
schäft keine umfangreichen Umbauarbeiten für einen 
rollstuhlgängigen Eingang vornehmen, oder ein klei-
ner Coiffeursalon im ersten Stockwerk muss nicht 
nachträglich einen Lift einbauen. Auch bei Umbauten 
von bestehenden Wohnhäuser, sind weiterhin Aus-
nahmen von der hindernisfreien Bauweise möglich. 
Im Rahmen der Verhältnismässigkeit ist in jedem 
Einzelfall zu prüfen, ob eine Massnahme für den kon-
kret in Frage stehenden Anbieter einer Leistung wirt-
schaftlich zumutbar ist. 

 b. der Aufwand für zusätzliche betriebliche Abläufe; Mit der Bst. b wird festgehalten, dass auch der Auf-
wand, der keine direkten finanziellen Auswirkungen 
zeigt, aber beispielsweise einen organisatorischen 
Mehraufwand bedeutet, im Rahmen der Verhältnis-
mässigkeitsprüfung zu berücksichtigten ist. 
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 c. die Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit. Dieses Kriterium hat Geltung bei privaten Anbietern 
öffentlich zugänglicher Leistungen und immer dann, 
wenn der Kanton oder die Gemeinden wie ein Priva-
ter auftritt.  

 4 Auf Seiten der Menschen mit Behinderungen sind 
insbesondere die folgenden Interessen zu berück-
sichtigen: 

 

 a. die Art und die Bedeutung des in Frage stehenden 
Anspruchs; 

Entscheidend ist, ob es sich beim betreffenden An-
spruch um eine für den Betroffenen objektiv wichtige 
Leistung handelt oder nicht. So ist beispielsweise 
eine leichte Erreichbarkeit der Arztpraxis höher zu 
gewichten als etwa die Verfügbarkeit eines Sonnen-
studios in der näheren Umgebung oder der Zugang 
zu einer Postfiliale ist wichtiger als zum Blumenla-
den.  

 b. die Schwere bzw. Dauer ihrer Betroffenheit;  

 c. die Verfügbarkeit vergleichbarer Ausweichmöglich-
keiten; 

Auf Seiten der Interessen der Menschen mit Behin-
derungen ist jeweils zu prüfen, ob vergleichbare Aus-
weichmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Verfügt 
beispielsweise eine Bank nicht über mit dem Roll-
stuhl zugängliche Bankomaten, wäre zu prüfen, ob in 
der Nähe entsprechende Bankomaten verfügbar 
sind. Ist ein Coiffeurgeschäft im Obergeschoss eines 
Gebäudes für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfah-
rer nicht zugänglich, so ist zu prüfen, ob für Rollstuhl-
fahrerinnen und Rollstuhlfahrer ein genügendes An-
gebot an rollstuhlgängigen Coiffeurgeschäften in er-
reichbarer Distanz zur Verfügung steht. 

 d. die Anzahl der potentiell betroffenen Menschen mit 
Behinderungen. 

 



- 15 -  
 
 

Geltendes Recht Arbeitsversion Notizen 

      3 Rechtsansprüche und Verfahren       

 §  8 
Rechtsansprüche 

 

 1 Wer von einer Benachteiligung durch den Kanton, 
die Gemeinden, die Träger öffentlicher Aufgaben o-
der die Anbieter öffentlich zugänglicher Leistungen 
betroffen ist oder eine Organisation nach § 10 dar-
stellt, kann dem Gericht oder der Verwaltungsbe-
hörde beantragen: 

Abs. 1 hält den Anspruch von Personen mit Behinde-
rungen fest, sich auf dem Rechtsweg gegen beste-
hende oder drohende Benachteiligungen zu wehren. 
Diese besonderen Rechtsansprüche im Bereich der 
verwaltungsinternen und gerichtlichen Überprüfung 
sind notwendig, um die Umsetzung des vorliegenden 
Gesetzes sicherzustellen. Vorausgesetz ist eine kon-
krete, individuelle Benachteiligung. Die Bestimmung 
lehnt sich an Art. 7 und 8 BehiG an. Dieselben 
Rechte kommen Organisationen gemäss § 10 zu. 

 a. eine drohende Benachteiligung zu unterlassen;  

 b. eine bestehende Benachteiligung zu beseitigen o-
der zu verringern; 

 

 c. eine Benachteiligung festzustellen. Die Praxis zum BehiG hat gezeigt, dass es in gewis-
sen Fällen nicht möglich ist, eine (drohende) Benach-
teiligung zu verbieten oder zu beseitigen. In diesen 
Fällen kann beim Gericht auch die Feststellung einer 
Benachteiligung beantragt werden. 

 2 Gegen private Anbieter öffentlich zugänglicher Leis-
tungen besteht der Anspruch nur, soweit das Recht 
ihnen eine Verpflichtung auferlegt. 
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 3 Ist der Anspruch mit verhältnismässigen Massnah-
men nicht umsetzbar, werden angemessene Ersatz-
massnahmen angeordnet. Sind keine solchen mög-
lich, wird die Benachteiligung festgestellt. 

Im Einzelfall kann es unverhältnismässig sein, eine 
Benachteiligung zu verbieten oder zu beseitigen. Die 
Verwaltungsbehörde oder das Gericht kann dann 
diejenige Person, welche die Benachteiligung verur-
sacht hat verpflichten, angemessene Ersatzlösungen 
zu ergreifen. Die bestehende Benachteiligung ist da-
mit nicht beseitigt, jedoch gemildert, da der betroffe-
nen Person eine andere Massnahme zu Gute 
kommt. Die Ersatzlösung muss verhältnismässig 
sein. Sind keine solche möglich, wird die Benachteili-
gung lediglich festgestellt. 

Die Regelung lehnt sich an die Regelung betreffend 
Ersatzlösungen im öffentlichen Verkehr gemäss Art. 
12 Abs. 3 BehiG an. 

Werden Ansprüche geltend gemacht, die sich aus 
dem BehiG ergeben, so finden die Bestimmungen zu 
den Rechtsansprüchen des BehiG (Art. 7 f. BehiG) 
Anwendung. 

 §  9 
Beweislast 
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 1 In Verfahren nach kantonalem Recht wird eine Be-
nachteiligung vermutet, wenn sie von einer Partei 
glaubhaft gemacht wird. 

Gemäss dieser Bestimmung besteht bei Verfahren 
nach diesem Gesetz eine gesetzliche Vermutung zu-
gunsten der Partei, die eine Benachteiligung vor-
bringt.  

Für zivilrechtliche Prozesse gilt die Beweislastvertei-
lung gemäss der ZPO (Art. 55 und 150 ff. SR 272), 
weshalb der Geltungsbereich dieser gesetzlichen 
Vermutung auf Verfahren nach kantonalem Recht 
beschränkt wird. 

Die Vermutung bezweckt eine Erleichterung der Be-
weislast für Parteien, die eine Verletzung des Be-
nachteiligungsverbots gemäss § 4 rügen. Die Not-
wendigkeit der Beweislasterleichterung ergibt sich 
aus der Tatsache, dass es in der Praxis teilweise 
sehr schwierig sein kann, die Benachteiligung zu be-
weisen. Dies ist etwa dort der Fall, wo einzig die Be-
hörde ihre eigene Praxis kennt und der Betroffene 
seinen begründeten Eindruck, wegen seiner Behin-
derung schlechter als andere Menschen behandelt 
worden zu sein, nicht nachweisen kann. In solchen 
Situationen ist es Aufgabe der Behörde, darzulegen, 
dass keine Benachteiligung vorliegt. 

 §  10 
Klage- und Beschwerderecht von Behindertenorganisationen 

 

 1 Organisationen mit Schwerpunkt im Bereich der Be-
hindertenselbsthilfe, die eine ideelle Zielsetzung ver-
folgen und seit mindestens 5 Jahren in der Schweiz 
tätig sind, können die Rechtsansprüche nach diesem 
Gesetz und den behindertenrechtlichen Bestimmun-
gen der übrigen kantonalen Gesetzgebung selbstän-
dig geltend machen, sofern die geltend gemachte 
Benachteiligung schwer wiegt. 

Abs. 1 verankert ein Verbandsbeschwerderecht, ähn-
lich wie Art. 9 BehiG und Art. 5 BehiV. Die Verbands-
beschwerde eröffnet es jenen Organisationen, wel-
che die Voraussetzungen erfüllen, selbständig eine 
Beschwerde einzureichen. Voraussetzung ist, dass 
sich die geltend gemachte Benachteiligung auf eine 
grosse Zahl von Menschen mit Behinderungen aus-
wirken oder diese stark betreffen könnte und dass 
die Organisation seit fünf Jahren besteht und ideelle 
Ziele der Behindertenselbsthilfe verfolgt. 
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 2 Der Regierungsrat bezeichnet die klage- und be-
schwerdeberechtigten Organisationen. 

Mit der Führung einer Liste der berechtigten Organi-
sationen durch den Regierungsrat soll Rechtssicher-
heit geschaffen werden: Ist eine Organisation auf der 
Liste aufgeführt, braucht im konkreten Fall nicht mehr 
abgeklärt zu werden, ob sie die Voraussetzungen 
des Verbandsbeschwerderechts erfüllt oder nicht. 
Auch der Bundesrat führt nach Art. 9 Abs. 2 BehiG 
eine Liste der beschwerdeberechtigten Organisatio-
nen. 

 §  11 
Rechtsweg 

 

 1 Der Rechtsweg richtet sich nach den allgemeinen 
Bestimmungen über die Rechtspflege beziehungs-
weise nach den anwendbaren besonderen Verfah-
rensbestimmungen. 

Diese Bestimmung verweist Personen, die einen An-
spruch nach § 8 geltend machen, auf den üblichen 
Rechtsweg. Dies bedeutet, dass Beschwerden auf-
grund von Benachteiligungen, die von kantonalen 
Behörden ausgehen, den gewöhnlichen verwaltungs-
internen und gerichtlichen Instanzenzug durchlaufen. 
Bei Benachteiligungen, die von Privaten ausgehen, 
die Leistungen öffentlich anbieten, ist der zivilrechtli-
che Rechtsweg einzuschlagen. Es werden keine 
neuen Rechtsmittel oder -wege geschaffen. 

      4 Umsetzung   

 §  12 
Schwerpunkte 

 

 1 Der Regierungsrat legt periodisch die Schwer-
punkte des Kantons zur Verwirklichung der Rechte 
von Menschen mit Behinderungen fest. 

Diese Bestimmung weist die strategische Verantwor-
tung für die Umsetzung des Gesetzes, der UNO-BRK 
sowie der Bundes- und Kantonsverfassung dem Re-
gierungsrat zu. Das Gesetz legt keinen festen Zeit-
rahmen für die verschiedenen Schwerpunkte fest, 
sondern verpflichtet den Regierungsrat, periodisch 
neue Schwerpunkte festzulegen. 
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 §  13 
Anlaufstelle 

 

 1 Der Kanton führt eine Anlaufstelle für die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen. Er kann sie auf 
Grund eines Staatsvertrags gemeinsam mit anderen 
Kantonen führen. 

Mit dieser Bestimmung wird eine Anlaufstelle für die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen geschaf-
fen. Es besteht auch die Möglichkeit, die Anlaufstelle 
gemeinsam mit einem anderen Kanton zu führen. 

 2 Der Regierungsrat bestimmt die administrative Zu-
ordnung der Anlaufstelle. Er weist sie keiner Verwal-
tungseinheit zu, die selber schwergewichtig und un-
mittelbar Aufgaben mit engem Bezug zu Menschen 
mit Behinderungen wahrnimmt. 

Die Anlaufstelle soll unabhängig sein. Sie soll des-
halb nicht von einer Verwaltungseinheit im Behinder-
tenbereich geführt werden. 

 

 3 Der Regierungsrat ernennt die Leiterin oder den 
Leiter der Anlaufstelle. 

 

 §  14 
Aufgaben der Anlaufstelle 

 

 1 Die Anlaufstelle für die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen hat folgende Aufgaben: 

 

 a. Sie ist die Kontaktstelle in der kantonalen Verwal-
tung für Anliegen zur Behindertengleichstellung. 

Die Anlaufstelle ist Triagestelle für Fragen und Anlie-
gen zur Behindertengleichstellung innerhalb der kan-
tonalen Verwaltung und der Gerichte sowie für ex-
terne Anfragen und gibt bei Bedarf Auskunft. Sie soll 
nicht selbst ein umfassendes Beratungsangebot füh-
ren, sondern die Anfragenden an die jeweils zustän-
dige Stelle verweisen können. 

 b. Sie überwacht und koordiniert die Umsetzung die-
ses Gesetzes und der übrigen behindertenrechtli-
chen Bestimmungen von Bund und Kanton und be-
rät die dafür zuständigen Stellen der kantonalen 
Verwaltung. 

Mit dieser Bestimmung wird eine zentrale Aufgabe der 
Anlaufstelle geregelt, die auch in Art. 33 Abs. 1 UNO-
BRK ausdrücklich vorgesehen ist. 



- 20 -  
 
 

Geltendes Recht Arbeitsversion Notizen 

 c. Sie pflegt den Austausch mit anderen Gemeinwe-
sen sowie mit Menschen mit Behinderungen und 
ihren Organisationen über Angelegenheiten der 
Rechte von Menschen mit Behinderungen. 

Die Anlaufstelle wird mit dieser Bestimmung ver-
pflichtet, andere Gemeinwesen, Menschen mit Be-
hinderungen und ihre Organisationen bei der Weiter-
entwicklung der Rechte von Menschen mit Behinde-
rungen einzubeziehen. 

 d. Sie bereitet in Zusammenarbeit mit den zuständi-
gen Verwaltungseinheiten die Schwerpunkte des 
Kantons zur Verwirklichung der Rechte von Men-
schen mit Behinderungen zuhanden des Regie-
rungsrats vor. Diese werden in der Langfristpla-
nung und dem Aufgaben- und Finanzplan abgebil-
det. 

 

 e. Sie fördert in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft 
das Bewusstsein für die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen. 

 

 f. Sie erstattet dem Regierungsrat periodisch Bericht 
über ihre Tätigkeit und unterbreitet ihm ihre Emp-
fehlungen. Der Bericht wird veröffentlicht. 

 

 §  15 
Einbezug der Anlaufstelle durch den Kanton 

 

 1 Die Dienststellen der kantonalen Verwaltung orien-
tieren die Anlaufstelle frühzeitig über Projekte der 
Rechtsetzung und weitere Verwaltungshandlungen 
von erheblicher Bedeutung für die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen. 

Die Unterstützung der Dienststellen der kantonalen 
Verwaltung bei der Erarbeitung und Umsetzung der 
Rechte von Menschen mit Behinderungen kann dann 
effektiv und effizient erfolgen, wenn die Anlaufstelle 
möglichst früh involviert wird. Die Dienststellen der 
kantonalen Verwaltung haben die Anlaufstelle des-
halb möglichst frühzeitig über Projekte der Rechtset-
zung und weitere Verwaltungshandlungen von er-
heblicher Bedeutung für die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen zu informieren. 
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 2 Die Anlaufstelle kann zu diesen Aufgaben Empfeh-
lungen abgeben. 

 

 3 Sie ist Vernehmlassungsadressatin in den Recht-
setzungsverfahren des Kantons. 

Damit bei Gesetzgebungsvorhaben von erheblicher 
Bedeutung für die Rechte von Menschen mit Behin-
derungen die Rechte von Menschen mit Menschen 
mit Behinderung genügend berücksichtigt werden, ist 
die Anlaufstelle jeweils zur Vernehmlassung einzula-
den. 

 §  16 
Einbezug der Anlaufstelle durch die Gemeinden 

 

 1 Die Gemeinden orientieren die Anlaufstelle frühzei-
tig über Projekte der Rechtsetzung und weitere Ver-
waltungshandlungen von erheblicher Bedeutung für 
die Rechte von Menschen mit Behinderungen. 

 

 2 Die Anlaufstelle kann auf Nachfrage Empfehlungen 
zu diesen abgeben. Weiterführende Beratungen sind 
kostenpflichtig.  

Der Kanton stellt Grundleistungen zur Verfügung. 
Damit nimmt er seine Koordinationsfunktion wahr. 
Zudem wird den Gemeinden ein Leitfaden zur Verfü-
gung gestellt, welcher sie bei der Ausgestaltung der 
Behindertenrechte auf kommunaler Ebene unter-
stützt. Weiterführende Beratung betrifft jenen Be-
reich, für den die Gemeinden zuständig sind. Hier 
werden entsprechende Kosten in Rechnung gestellt. 

 II.  

 1. 
Der Erlass SGS 120 (Gesetz über die politischen 
Rechte vom 7. September 1981) (Stand 14. Februar 
2022) wird wie folgt geändert: 

 

 §  7b 
Ausgestaltung der Wahl- und Abstimmungsunterlagen 

 

http://bl.clex.ch/data/120/de
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 1 Bei der Ausgestaltung der Wahl- und Abstimmungs-
unterlagen ist auf die Bedürfnisse von Menschen mit 
Behinderungen Rücksicht zu nehmen. 

Mit dieser Bestimmung wird eine gesetzliche Grund-
lage geschaffen für Massnahmen, welche die Bedürf-
nisse von Menschen mit Behinderungen berücksichti-
gen, wie z.B. für Unterlagen zu Wahlen und Abstim-
mungen als Audiodateien. 
 

§  56 
Unterschrift 

  

1 Die Stimmberechtigten müssen ihren Namen hand-
schriftlich und leserlich auf die Unterschriftenliste 
schreiben sowie zusätzlich ihre eigenhändige Unter-
schrift beifügen. 

  

 1bis Schreibunfähige Stimmberechtigte können die 
Eintragung ihres Namenszuges durch eine stimmbe-
rechtigte Person ihrer Wahl vornehmen lassen. Jene 
setzt ihre eigene Unterschrift zum Namenszug der 
schreibunfähigen Person und bewahrt über den In-
halt der empfangenen Anweisungen Stillschweigen. 

Abs. 1bis enthält eine neue Regelung für die Stellver-
tretung bei der Unterzeichnung von kantonalen Initia-
tiven und Referenden von schreibunfähigen Stimm-
berechtigten, die sich an der Bundesregelung orien-
tiert. 

2 Er muss alle weiteren Angaben machen, die zur 
Feststellung seiner Identität nötig sind, wie Vorna-
men, Jahrgang und Adresse. 

2 Die Stimmberechtigten müssen alle weiteren Anga-
ben machen, die zur Feststellung ihrer Identität nötig 
sind, wie Vornamen, Jahrgang und Adresse. 

Durch die Einfügung von Abs. 1bis muss Abs. 2 für 
die Verständlichkeit angepasst werden. 

3 Er darf das gleiche Referendumsbegehren nur ein-
mal unterschreiben. 

3 Sie dürfen das gleiche Referendumsbegehren nur 
einmal unterschreiben. 

Es wird einheitlich, wie in Abs. 1 von mehreren 
Stimmberechtigten gesprochen. 

 2. 
Der Erlass SGS 150 (Gesetz über die Arbeitsverhält-
nisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kan-
tons (Personalgesetz) vom 25. September 1997) 
(Stand 1. Januar 2018) wird wie folgt geändert: 

 

http://bl.clex.ch/data/150/de
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§  7 
Grundsätze der Personalpolitik 

 Mit § 7 Abs. 1 Bst. j Personalgesetz wird der Begriff 
«Menschen mit einer Leistungsbeeinträchtigung» 
durch den Begriff «Menschen mit Behinderungen» 
ersetzt. Mit der Änderung wird eine Legaldefinition 
eingeführt, die auf die kantonalen und bundesrechtli-
chen Grundlagen abgestützt ist. Damit soll ein Impuls 
für die Beschäftigung und Wiedereingliederung von 
Menschen mit Behinderungen gesetzt werden. Die 
neu zu schaffende Anlaufstelle gemäss § 13 BRG BL 
kann unterstützend und fördernd für die erfolgreiche 
Umsetzung der Gleichstellung von Menschen mit Be-
hinderungen in der Verwaltung wirken. 

1 Der Regierungsrat bestimmt die Personalpolitik, so-
weit sie nicht bereits durch Gesetz und Dekret formu-
liert ist. Sie soll: 

  

a. die Attraktivität des Kantons als Arbeitgeber för-
dern, um die zur Erfüllung der Aufgaben geeigne-
ten Mitarbeitenden zu gewinnen und zu erhalten; 

  

b. den wirtschaftlichen, wirksamen und dem steten 
Wandel der Aufgaben angepassten Personalein-
satz sicherstellen; 

  

c. fortschrittliche Organisationsstrukturen, Führungs- 
und Steuerungsinstrumente ermöglichen; 

  

d. für nachhaltig ausgestaltete Anstellungen sorgen 
und das nachhaltige Verhalten fördern; 

  

e. eine offene Information und partizipative Entschei-
dungsfindung gewährleisten; 

  

f. die berufliche Entwicklung der Mitarbeitenden för-
dern sowie deren Arbeitsfähigkeit und Gesundheit 
schützen; 
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g. die Vereinbarkeit der beruflichen Tätigkeit mit Fa-
milienpflichten und ausserberuflichen Aktivitäten 
zum Wohl der Gesellschaft unterstützen; 

  

h. die Chancengleichheit für alle gewährleisten;   

i. das Angebot an Ausbildungsplätzen in den Arbeits-
feldern des Kantons und die aktive Zusammenar-
beit mit Ausbildungsinstitutionen fördern; 

  

j. die Beschäftigung und Eingliederung von Erwerbs-
losen und Menschen mit einer Leistungsbeeinträch-
tigung ermöglichen. 

j. die Beschäftigung und Eingliederung von Erwerbs-
losen und Menschen mit Behinderungen ermögli-
chen und fördern. 

Der Begriff «Menschen mit einer Leistungsbeein-
trächtigung» wird durch den Begriff «Menschen mit 
Behinderungen» ersetzt. Mit der Änderung wird eine 
Legaldefinition eingeführt, die auf die kantonalen und 
bundesrechtlichen Grundlagen abgestützt ist. Damit 
soll ein Impuls für die Beschäftigung und Wiederein-
gliederung von Menschen mit Behinderungen gesetzt 
und aktiv gefördert werden. Eine Möglichkeit der För-
derung der Beschäftigung von Menschen mit Behin-
derungen besteht darin, dass der Kanton Ausbil-
dungsplätze für diese vorsieht.  

2 Der Regierungsrat und das Kantonsgericht wirken 
auf eine einheitliche Personalpolitik hin und unter-
stützen sich dabei gegenseitig. 

  

3 Der Regierungsrat schafft die notwendigen Instru-
mente zur Verwirklichung der Personalpolitik. 

  

 §  9a 
Massnahmen zur Gleichstellung von Menschen mit einer Behinderung 

Mit § 9a «Massnahmen zur Gleichstellung von Men-
schen mit Behinderungen» soll eine neue Bestim-
mung in das Personalgesetz eingefügt werden. 
 



- 25 -  
 
 

Geltendes Recht Arbeitsversion Notizen 

 1 Der Kanton ergreift angemessene Massnahmen zur 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 
und sorgt insbesondere dafür: 

Abs. 1 formuliert die Pflicht zur Ergreifung von «an-
gemessenen Massnahmen zur Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen». Damit können den 
unterschiedlichen Begebenheiten der verschiedenen 
Anstellungsbehörden Rechnung getragen und die 
konkreten Umstände des Einzelfalles berücksichtigt 
werden. Die Angemessenheit ist Ausdruck des Ver-
hältnismässigkeitsprinzips, wobei die Interessen der 
Anstellungsbehörde und die der betroffenen Mitarbei-
tenden einander gegenübergestellt und abgewogen 
werden müssen. 
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 a. den Anteil der Mitarbeitenden mit Behinderungen 
an der Gesamtzahl der Mitarbeitenden in der kanto-
nalen Verwaltung zu erhöhen; 

Eine Erhöhung des Anteils von Mitarbeitenden mit 
Behinderungen, zu denen auch Auszubildenden ge-
hören, mit Behinderungen soll durch die Einführung 
des barrierefreien Stelleninserates und ein zielgerich-
tetes Recruiting erreicht werden. Als mögliche Mass-
nahmen für die Personalgewinnung sind bspw. die 
Zusammenarbeit mit der Invalidenversicherung im 
Bereich Arbeitsvermittlung, befristete Arbeitsversu-
che oder Einsätze im Personalverleih möglich. Zur-
zeit gibt es keine standardisierten Abläufe mit Mass-
nahmen zur Erhöhung des Anteils von Mitarbeiten-
den mit Behinderungen in der kantonalen Verwaltung 
Basel-Landschaft. Die Anzahl Bewerbungen von 
Menschen mit Behinderungen auf ausgeschriebene 
Stellen ist deshalb als gering einzustufen. Auch Ar-
beitsversuche und Einsätze im Personalverleih wer-
den nur vereinzelt durchgeführt. So fehlen heute 
auch etablierte Instrumente und Prozesse, welche 
die Einarbeitungsphase unterstützen, insbesondere 
auch für die Begleitung von Vorgesetzten und Team-
kolleginnen und –kollegen in mitunter anspruchsvol-
len Situationen. Es werden auch keine Auswertun-
gen oder Statistiken über die Anzahl Bewerbungen 
oder Anstellungen von Menschen mit Behinderungen 
geführt. Einzig die geschützten und integrativen Ar-
beitsplätze können mit 5,65 FTE verteilt auf 13 Köp-
fen (Stand 1.1.2021) ausgewiesen werden. 
Mit der zielgerichteten Umsetzung von Massnahmen 
im Bereich der Anstellung ermöglicht der Kanton als 
Arbeitgeber Menschen mit Behinderungen sich für 
den Kanton einzubringen und im ersten Arbeitsmarkt 
tätig zu sein. 
Mit der Erhöhung der Anzahl Mitarbeitenden mit Be-
hinderungen muss eine Unternehmungskultur ge-
schaffen werden, die Vielfalt und Gleichstellung zu-
lässt und Strategien dazu festlegt. 
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 b. die Beschäftigung von Menschen mit Behinderun-
gen in der kantonalen Verwaltung durch geeignete 
Strategien und Massnahmen zu fördern; 

Durch regelmässige und gezielte Kommunikations-
massnahmen über verschiedene Kanäle und Medien 
kann eine integrative und wertschätzende Kultur ge-
fördert werden. Zudem sollen themenspezifische Se-
minare für Führungskräfte und Mitarbeitende, Fach-
referate, Workshops oder Tagungen unterstützend 
durchgeführt werden. Mitarbeitende mit Behinderun-
gen im Kanton Basel-Landschaft sollen zunehmend 
als selbstverständlich wahrgenommen werden. 

 c. die notwendigen Anpassungen der Arbeitsplätze 
vorzunehmen und 

Bereits heute nimmt der Kanton Basel-Landschaft 
alle nötigen Anpassungen und Massnahmen in der 
Arbeitsplatzgestaltung vor, um die Arbeit von Mitar-
beitenden mit Behinderungen zu ermöglichen. Diese 
sollen weitergeführt werden, damit die arbeitsplatzbe-
zogene Grundlage für die Anstellung von Menschen 
mit Behinderungen weiterhin gewährleistet werden 
kann. 
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 d. geeignete Personalentwicklungsmassnahmen an-
zubieten. 

Die Förderung und Entwicklung der Mitarbeitenden 
und Führungskräfte ist dem Kanton Basel-Landschaft 
als Arbeitgeber wichtig. Alle Mitarbeitenden erhalten 
die gleichen Chancen zur beruflichen Weiterentwick-
lung gemäss den rechtlichen Grundlagen. Im Rah-
men der Behindertengleichstellung sollen die Perso-
nalentwicklungsmassnahmen weitergeführt und er-
gänzt werden. Dies können neue Seminar- und För-
derangebote für Mitarbeitende oder Führungskräfte 
sein. Zudem soll die Barrierefreiheit in allen Angebo-
ten sichergestellt werden. Auch im Bereich der Aus-
bildung sollen verschiedene Formen der Integration 
von Auszubildenden mit Behinderungen geprüft und 
umgesetzt werden. Menschen mit Behinderungen, 
welche ein Praktikum, ein Voluntariat oder eine be-
rufliche Grundausbildung in der kantonalen Verwal-
tung Basel-Landschaft absolvieren, sind heute Ein-
zelfälle. Mit zielgerichteten Personalentwicklungs-
massnahmen können neue Ausbildungs- und Prakti-
kumsplätze für Menschen mit Behinderungen ge-
schaffen und Mitarbeitende mit Behinderungen geför-
dert werden. 

 2 Der Regierungsrat legt periodisch Zielvorgaben zur 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 
fest, deren Einhaltung durch die Anlaufstelle für die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen geprüft 
wird. 

Abs. 2 sieht zudem vor, dass der Regierungsrat peri-
odisch Zielvorgaben zur Gleichstellung von Men-
schen mit Behinderung festlegt und deren Einhaltung 
durch die Anlaufstelle überprüft wird. Damit soll si-
chergestellt werden, dass die gewählten Massnah-
men für den Kanton Basel-Landschaft als Arbeitge-
ber umsetzbar, verhältnismässig und zielorientiert 
sind. 

§  28 
Gesundheitsschutz 
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1 Der Kanton trifft zum Schutze der Gesundheit sei-
ner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zur Verhü-
tung von Berufsunfällen und -krankheiten alle Mass-
nahmen, die nach der Erfahrung notwendig, nach 
dem Stand der Technik möglich und den betriebli-
chen Verhältnissen angemessen sind. 

  

 2 Er bietet Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ihre 
Arbeit aufgrund einer Behinderung nicht weiter ausü-
ben können, eine ihren Fähigkeiten entsprechende 
Beschäftigung bei der gleichen Direktion an, soweit 
dies mit verhältnismässigen Massnahmen möglich 
ist. 

Mit Abs. 2 soll sichergestellt werden, dass Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter des Kantons, die im Verlaufe 
ihrer Anstellung behindert werden, nach Möglichkeit 
neu angestellt werden können. Die oder der Be-
troffene hat nach dieser Bestimmung einen Rechts-
anspruch darauf, dass der Kanton ihr/ihm eine der 
Fähigkeiten entsprechende Tätigkeit in der gleichen 
Direktion anbietet, soweit dies mit verhältnismässi-
gem Aufwand möglich ist. Dies kann etwa bedeuten, 
dass ein Angehöriger des Polizeikorps, der eine kör-
perliche Behinderung erleidet, inskünftig im Innen-
dienst eingesetzt wird, oder dass der Arbeitsplatz ei-
nes administrativen Mitarbeiters, der erblindet, mit 
der erforderlichen Software für sehbehinderte Men-
schen ausgestattet wird. 

 3 Die Begründung eines neuen Arbeitsverhältnisses 
gemäss Abs. 2 gilt als unverhältnismässig, wenn die 
Interessen an der Neuanstellung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter mit Behinderungen in einem Missver-
hältnis stehen, insbesondere: 

Abs. 3 konkretisiert die Verhältnismässigkeit.  
Ein Anspruch auf Neuanstellung kann demnach ver-
neint werden, wenn beispielsweise der wirtschaftliche 
Aufwand für die Umgestaltung des Arbeitsplatzes o-
der für die Schaffung einer neuen Stelle und /oder 
der Aufwand für zusätzliche betriebliche Abläufe der 
Dienststelle im Verhältnis zum Interesse an der Neu-
anstellung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit 
Behinderungen in einem Missverhältnis stehen. 
 

 a. zum wirtschaftlichen Aufwand für die Direktion;  

 b. zum Aufwand für zusätzliche betriebliche Abläufe.  



- 30 -  
 
 

Geltendes Recht Arbeitsversion Notizen 

 4 Das Nähere regelt die Verordnung. Abs. 4 sieht vor, dass der Regierungsrat die Einzel-
heiten einer Neuanstellung gemäss Abs. 2 in der 
Personalverordnung (SGS 150.11) regeln kann. 

 3. 
Der Erlass SGS 162 (Gesetz über die Information 
und den Datenschutz (Informations- und Daten-
schutzgesetz, IDG) vom 10. Februar 2011) (Stand 
1. Januar 2022) wird wie folgt geändert: 

 

§  4 
Transparenzprinzip 

  

1 Das öffentliche Organ gestaltet den Umgang mit In-
formationen so, dass es rasch, umfassend und sach-
lich informieren kann. 

  

 2 Dabei beachtet es die Anforderungen des Behin-
dertenrechtegesetzes BL4). 

Das BRG enthält die materiellen Bestimmungen über 
die Kommunikation zwischen Staat und Einzelnen. 
Der Verweis auf das BRG klärt, dass sowohl die 
staatlichen Pflichten als auch die individuellen An-
sprüche hier zum Tragen kommen und dass Ein-
schränkungen aus Gründen der Verhältnismässigkeit 
zulässig sind. 

 4. 
Der Erlass SGS 164 (Gesetz über die elektronische 
Geschäftsabwicklung und Kommunikation (E-
Government-Gesetz, E-GovG) vom 10. September 
2020 (Stand 1. Januar 2022) wird wie folgt geändert: 

Publikation vorgesehen in SGS 164. 

§  1 
Grundsatz 

  

                                                   
4) GS $, SGS $$$ 

http://bl.clex.ch/data/162/de
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/164
http://bl.clex.ch/data/$$$/de
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1 Die elektronische Geschäftsabwicklung und Kom-
munikation zwischen Bevölkerung, Unternehmen und 
Behörden sorgen für eine effiziente Leistungserbrin-
gung der Verwaltung und erleichtern den amtlichen 
Verkehr. 

  

 2 Sie erfüllen die Anforderungen des Behinderten-
rechtegesetzes BL5. 

Das BRG BL enthält die materiellen Bestimmungen 
über die Kommunikation zwischen Staat und Einzel-
nen. § 6 Abs. 4 BRG führt ausdrücklich auch die digi-
tale Kommunikation auf. Damit gelten die Regelun-
gen des BRG auch für die elektronische Geschäfts-
abwicklung und Kommunikation nach dem vorliegen-
den Gesetz. Dieses enthält deshalb keine entspre-
chenden Regelungen, da solche lediglich zu Duplika-
tionen und Unklarheiten führen würden. 
Der Verweis auf das BRG klärt, dass sowohl die 
staatlichen Pflichten als auch die individuellen An-
sprüche nach BRG auch im Geltungsbereich des vor-
liegenden Gesetzes zum Tragen kommen und dass 
Einschränkungen aus Gründen der Verhältnismäs-
sigkeit zulässig sind. Dies bedeutet insbesondere, 
dass der Kanton Anpassungsmassnahmen nur so 
weit vornehmen muss, als sie ihm zumutbar sind. 

 5. 
Der Erlass SGS 175 (Verwaltungsverfahrensgesetz 
Basel-Landschaft (VwVG BL) vom 13. Juni 1988) 
(Stand 1. Januar 2022) wird wie folgt geändert: 

 

§  20a 
Kosten der Beschwerdeverfahren 

  

1 Das Beschwerdeverfahren ist unter Vorbehalt von 
Abs. 5 kostenpflichtig. 

  

                                                   
5 GS $, SGS $$$ 

http://bl.clex.ch/data/175/de
http://bl.clex.ch/data/$$$/de


- 32 -  
 
 

Geltendes Recht Arbeitsversion Notizen 

2 Die Verfahrenskosten werden in der Regel der un-
terliegenden Partei in angemessenem Ausmass auf-
erlegt. 

  

3 Keine Verfahrenskosten werden der Vorinstanz 
bzw. den Behörden gemäss § 2 Abs. 3 dieses Geset-
zes auferlegt. 

  

4 Verfahrenskosten können bis CHF 5'000.– erhoben 
werden. Diese umfassen die Entscheidgebühren und 
die Beweiskosten. Der Regierungsrat erlässt einen 
Gebührentarif. 

  

5 Das Beschwerdeverfahren ist unter Vorbehalt von 
§ 20 Abs. 2 dieses Gesetzes kostenlos bei: 

  

a. Beschwerden gegen Einspracheentscheide der 
Sozialhilfebehörden; 

  

b. Beschwerden gegen Verfügungen der Anstellungs-
behörden gemäss § 71 des Gesetzes vom 25. Sep-
tember 19976) über die Arbeitsverhältnisse der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter des Kantons (Perso-
nalgesetz);7) 

  

c. Beschwerden wegen Verletzung des Stimmrechts;   

d. Beschwerden gegen Erlasse und Entscheide der 
Gemeindeversammlung und des Einwohnerrates; 

  

e. Einsprachen gegen kommunale und kantonale 
Nutzungspläne gemäss §§ 13 Abs. 5 und 31 Abs. 3 
des Raumplanungs- und Baugesetzes (RBG) vom 
8. Januar 19988); 

  

                                                   
6) GS 32.1008, SGS 150 

7) Berichtigung vom 16. November 2004 (GS 35.313), in Kraft seit 1. Januar 2005. 

8) GS 33.0289, SGS 400 

http://bl.clex.ch/data/150/de/art71
http://bl.clex.ch/data/150/de/art71
http://bl.clex.ch/data/400/de/art13
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f. Beschwerden gegen den Umlegungsperimeter ge-
mäss § 59 Abs. 3 des Raumplanungs- und Bauge-
setzes (RBG) vom 8. Januar 19989); 

  

g. Beschwerden gegen den Neuzuteilungsplan ge-
mäss § 69 Abs. 4 des Raumplanungs- und Bauge-
setzes (RBG) vom 8. Januar 199810); 

  

h. Beschwerden gegen den Perimeter gemäss 
§ 28 Abs. 2 des Landwirtschaftsgesetzes Basel-
Landschaft (LG BL) vom 8. Januar 199811); 

  

i. Beschwerden gegen Einsprachen gemäss 
§ 29a Abs. 5 des Landwirtschaftsgesetzes Basel-
Landschaft (LG BL) vom 8. Januar 199812). 

i. Beschwerden gegen Einsprachen gemäss 
§ 29a Abs. 5 des Landwirtschaftsgesetzes Basel-
Landschaft (LG BL) vom 8. Januar 199813); 

 

 j. Beschwerden wegen Verletzung der Rechte von 
Menschen mit Behinderungen. 

Bst. j legt den Grundsatz fest, dass Verfahren zur 
Durchsetzung der Rechtsansprüche gemäss § 8 kos-
tenlos sind. Befreit wird die Partei gemäss Wortlaut 
nur von den Gebühren und nicht von allfälligen Par-
teikosten. Der Grundsatz der Kostenlosigkeit des 
Verfahrens gilt beispielsweise auch im BehiG und 
GIG. Entsprechend dem Gesetzeswortlaut gilt die 
Kostenlosigkeit auch für Verfahren zur Durchsetzung 
der Rechtsansprüche nach den behindertenrechtli-
chen Bestimmungen der übrigen kantonalen Gesetz-
gebung. 

Eine Bestimmung, dass einer Partei, die sich mutwil-
lig oder leichtsinnig verhält, jedoch Verfahrenskosten 
auferlegt werden können, ist nicht nötig, da diese Be-
stimmung bereits in § 20 Abs. 2 VwVG BL enthalten 
ist. 

                                                   
9) GS 33.0289, SGS 400 

10) GS 33.0289, SGS 400 

11) GS 33.0073, SGS 510 

12) GS 33.0073, SGS 510 

13) GS 33.0073, SGS 510 

http://bl.clex.ch/data/400/de/art59
http://bl.clex.ch/data/400/de/art59
http://bl.clex.ch/data/400/de/art69
http://bl.clex.ch/data/400/de/art69
http://bl.clex.ch/data/510/de/art28
http://bl.clex.ch/data/510/de/art28
http://bl.clex.ch/data/510/de/art29a
http://bl.clex.ch/data/510/de/art29a
http://bl.clex.ch/data/510/de/art29a
http://bl.clex.ch/data/510/de/art29a


- 34 -  
 
 

Geltendes Recht Arbeitsversion Notizen 

6 Wenn nichts anderes bestimmt wird, haben meh-
rere Personen die ihnen gemeinsam auferlegten Ver-
fahrenskosten zu gleichen Teilen und in solidarischer 
Haftung zu tragen. 

  

 6. 
Der Erlass SGS 211 (Gesetz über die Einführung 
des Zivilgesetzbuches (EG ZGB) vom 16. Novem-
ber 2006) (Stand 1. Mai 2019) wird wie folgt geän-
dert: 

 

§  63 
Spruchkörper, Ausgestaltung 

  

1 Jede Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde hat 
mindestens einen Spruchkörper. Deren Mitglieder 
sind in ihren Entscheiden im Einzelfall über die Ein-
leitung, die Durchführung und den Abschluss von 
Verfahren an keine Weisungen gebunden, ausge-
nommen bei der Rückweisung durch die Beschwer-
deinstanz. 

  

2 Jeder Spruchkörper   

http://bl.clex.ch/data/211/de
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a. umfasst 3 bis 5 Mitglieder, die ihre Tätigkeit im An-
stellungsverhältnis mit einem Arbeitspensum ausü-
ben, das ihrer Aufgabe angemessen ist; vorbehal-
ten bleibt Absatz 3; 

a. umfasst 3–8 Mitglieder, die ihre Tätigkeit im Anstel-
lungsverhältnis mit einem Arbeitspensum ausüben, 
das ihrer Aufgabe angemessen ist; vorbehalten 
bleibt Abs. 3; 

Die Beschränkung der Anzahl Spruchkörpermit-
glieder auf fünf Personen hat in der Praxis dazu 
geführt, dass die KESB die Arbeitspensen ihrer 
fünf Spruchkörpermitglieder optimal ausschöp-
fen muss. Aus diesem Grund können Sachver-
ständige mit einem geringen Arbeitspensum im 
Spruchkörper faktisch nicht beschäftigt werden, 
da die KESB die fehlenden personellen Res-
sourcen aufgrund der Beschränkung nicht über 
ein weiteres Spruchkörpermitglied ausgleichen 
kann. 
Mit der Erhöhung der Anzahl Spruchkörpermit-
glieder soll die KESB die Möglichkeit erhalten 
auch Sachverständige, mit kleineren Arbeitspen-
sen im Spruchkörper anzustellen. So liessen 
sich beispielsweise auch Arztpersonen, für die 
es bei einer KESB aufgrund ihrer Spezialisie-
rung nur wenig Einsatzmöglichkeiten gibt, im 
Spruchkörper beschäftigen. Die Erhöhung der 
Anzahl Spruchkörpermitglieder ermöglicht somit 
mehr Interdisziplinarität, welche wiederum das 
Fachwissen vergrössert, was letztlich allen Be-
troffenen zu Gute kommt, aber auch für die Ein-
schätzung der behinderungsbedingten Bedürf-
nisse und dazugehörigen Sachverhalte hilfreich 
sein könnte. 
Mit einer Erhöhung auf acht Personen ist nach 
wie vor gewährleistet, dass der Spruchkörper 
aus «konstanten» Mitgliedern besteht, welche 
regelmässig zum Einsatz kommen und damit 
eine ausreichende Fachkompetenz samt Praxis-
bezug aufbauen können. Zusätzlich wird 
dadurch die interdisziplinäre Professionalität der 
KESB gestärkt. Die in der Vorlage an den Land-
rat betreffend Revision des Gesetzes über die 
Einführung des Zivilgesetzbuches (EG ZGB) in 
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Sachen Kindes- und Erwachsenenschutzrecht 
(Nr. 2011/295, S. 23 - 24) erwähnte sog. Feier-
abendbehörde bleibt weiterhin ausgeschlossen. 
 

b. ist zwingend mit einem oder einer Sachverständi-
gen aus dem Bereich der Rechtswissenschaft be-
setzt; überdies ist er mit Sachverständigen nament-
lich aus den Bereichen Sozialarbeit, Psychologie, 
Pädagogik, Medizin, Finanzwesen oder Kindes- 
und Erwachsenenschutzwesen besetzt; 

  

c. umfasst ein Präsidium.   

3 Die Einwohnergemeinden können vorsehen, dass 
eine Mitgliedschaft im Spruchkörper aus einer bzw. 
einem delegierten Sachverständigen (Absatz 2 Buch-
stabe b) besteht, die bzw. der einen engen Bezug zu 
ihrer Gemeinde hat. Das delegierte Mitglied nimmt in 
denjenigen Fällen Einsitz im Spruchkörper, in denen 
die betroffene Person, in deren Angelegenheit zu 
entscheiden ist, ihren Wohnsitz oder ihren Aufenthalt 
in der delegierenden Gemeinde hat, oder bei Abwe-
senheit der betroffenen Person, wenn deren Vermö-
gen in seinem Hauptbestandteil in der delegierenden 
Gemeinde verwaltet worden oder ihr zugefallen ist. 

  

3bis Sachverständige im Sinne von Absatz 2 Buch-
stabe b und Absatz 3 dürfen gleichzeitig einem Ge-
meinderat sowie einer Versammlung der Gemeinde-
delegierten gemäss den Verträgen zur Bestellung 
der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde ange-
hören. 
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3ter Soll ein Mitglied des Gemeinderats oder ein Mit-
glied der Versammlung der Gemeindedelegierten 
gleichzeitig dem Spruchkörper angehören, hat es bei 
seiner Delegation gemäss Absatz 3 bzw. bei seiner 
Anstellung durch die Versammlung der Gemeindede-
legierten in den Ausstand zu treten. 

  

4 Jedes Mitglied eines Spruchkörpers, ausgenommen 
die von den Einwohnergemeinden delegierten Mit-
glieder (Absatz 3), kann die Stellvertretung und den 
Pikettdienst von Mitgliedern der eigenen Kindes- und 
Erwachsenenschutzbehörde oder von Mitgliedern 
anderer Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden 
wahrnehmen. 

  

5 Jeder Spruchkörper erlässt eine Geschäftsordnung, 
die unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die 
Aufsichtsbehörde im Sinne von § 65 Absatz 1 dieses 
Gesetzes steht. 

  

§  79 
Fürsorgerische Unterbringung ohne Gefahr im Verzuge, Verfahren 

  

1 Liegt keine Gefahr im Verzuge, klärt die Erwachse-
nenschutzbehörde die persönlichen Verhältnisse der 
betroffenen Person umfassend ab. 

1 Liegt keine Gefahr im Verzuge, klärt die Erwachse-
nenschutzbehörde die persönlichen Verhältnisse der 
betroffenen Person umfassend ab, unter anderem 
auf der Grundlage von Berichten oder Gutachten von 
Sachverständigen. 

Mit der Neuregelung sollen Absatz 1 und Absatz 
3, welche inhaltlich beide zur Sachverhaltsab-
klärung gehören, aus systematischen Gründen 
zusammengeführt werden. Zudem soll mit der 
Weglassung des Wortes «nötigenfalls» gesetz-
lich festgelegt werden, dass bei jeder FU eine 
vom SK unabhängige Arztperson über einen Be-
richt oder ein Gutachten miteinbezogen wird - 
und zwar unabhängig davon, ob ein solches Do-
kument bereits vorliegt oder erst noch eingeholt 
werden muss. 
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2 Der Spruchkörper der Erwachsenenschutzbehörde 
hört in der Regel als Kollegium die betroffene Person 
persönlich an. 

  

3 Nötigenfalls ist der Bericht oder das Gutachten von 
Sachverständigen einzuholen. 

3 Aufgehoben. s.o. 

4 Ist eine psychiatrische Begutachtung unerlässlich 
und kann diese nicht ambulant durchgeführt werden, 
weist die Erwachsenenschutzbehörde die betroffene 
Person zur Begutachtung in eine geeignete Einrich-
tung ein. Die Bestimmungen über das Verfahren bei 
fürsorgerischer Unterbringung sind sinngemäss an-
wendbar. 

  

 7. 
Der Erlass SGS 271 (Gesetz über die Verfassungs- 
und Verwaltungsprozessordnung (Verwaltungspro-
zessordnung, VPO) vom 16. Dezember 1993) (Stand 
1. Januar 2019) wird wie folgt geändert: 

 

§  20 
Verfahrenskosten 

  

1 Es werden Verfahrenskosten erhoben.   

 1bis Das Verfahren wegen Verletzung der Rechte von 
Menschen mit Behinderungen ist für die Parteien 
kostenlos. Einer Partei, die sich mutwillig oder leicht-
sinnig verhält, können jedoch Verfahrenskosten auf-
erlegt werden. 

Satz 1 legt für Verfahren vor dem Kantonsgericht den 
Grundsatz fest, dass Verfahren zur Durchsetzung der 
Rechtsansprüche gemäss § 8 kostenlos sind. Satz 2 
bildet die rechtliche Grundlage für eine ausnahms-
weise Auferlegung von Gebühren, wenn eine Partei 
offensichtlich unzulässige oder offensichtlich unbe-
gründete Begehren stellt. Die Formulierung ent-
spricht derjenigen für Verfahren in Sozialversiche-
rungssachen gemäss Abs. 2. 

http://bl.clex.ch/data/271/de
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2 Das Verfahren in Sozialversicherungssachen ist 
vorbehältlich Absatz 2bis für die Parteien kostenlos. 
Einer Partei, die sich mutwillig oder leichtsinnig ver-
hält, können jedoch Verfahrenskosten auferlegt wer-
den. 

  

2bis Das Verfahren bei Streitigkeiten um die Bewilli-
gung oder die Verweigerung von IV-Leistungen ist 
kostenpflichtig. 

  

3 Die Verfahrenskosten umfassen die Gerichtsgebüh-
ren und die Beweiskosten. Sie werden in der Regel 
der unterliegenden Partei in angemessenem Aus-
mass auferlegt. 

  

4 …   

5 Die präsidierende Person verfügt, ob und in wel-
chem Umfange die beschwerdeführende oder kla-
gende Partei Kostenvorschüsse zu leisten hat. Wer-
den diese Vorschüsse nicht binnen der ursprüngli-
chen Frist geleistet, wird eine kurze Nachfrist ge-
setzt, verbunden mit der Androhung, nach unbenütz-
tem Fristablauf das Verfahren als gegenstandslos 
abzuschreiben. 

  

6 Wenn nichts anderes bestimmt wird, haben meh-
rere Parteien die ihnen gemeinsam auferlegten Ver-
fahrenskosten zu gleichen Teilen und in solidarischer 
Haftung zu tragen. 

  

 8. 
Der Erlass SGS 400 (Raumplanungs- und Baugesetz 
(RBG) vom 8. Januar 1998) (Stand 15. Mai 2022) 
wird wie folgt geändert: 

 

https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/400
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§  108 
Behindertengerechte Bauweise 

§  108 
Hindernisfreies Bauen 

Die Formulierung "Behindertengerechte Bauweise" 
ist nicht mehr zeitgemäss. Vielmehr geht es darum, 
bestimmte Kategorien von Bauten so zu gestalten, 
dass bauliche Hindernisse eliminiert werden, damit 
sich möglichst alle Menschen, ungeachtet einer kör-
perlichen Einschränkung, in ihnen selbständig bewe-
gen und verständigen können. Dementsprechend 
entspricht der Titel "Hindernisfreies Bauen" dem An-
liegen besser. 
Faktisch deckt die Anwendung der Norm 
SIA500:2009 für eine behindertengerechte Bauweise 
ohnehin immer auch die Anforderungen an eine hin-
dernisfreie Bauweise ab. 
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1 Bauten und Anlagen mit Publikumsverkehr und öf-
fentlichem Zugang sind so zu gestalten, dass ihre 
Benützung auch Behinderten möglich ist. 

1 Öffentlich zugängliche Bauten und Anlagen sind so 
zu gestalten, dass sie auch für Menschen mit Behin-
derungen zugänglich und benutzbar sind. 

Materiell wird an der Bestimmung nichts verändert, 
es handelt sich einzig um eine Umformulierung:  
Die bisher verwendeten Begriffe "Publikumsverkehr" 
und " öffentlicher Zugang" (Abs. 1) sowie "öffentli-
chen Gebäuden" und "Gebäuden mit Publikumsver-
kehr" (Abs. 5) werden durch die im Gleichstellungs-
gesetz des Bundes (BehiG, SR 151.3) und in der 
Gleichstellungsverordnung des Bundes (BehiV, SR 
151.31) verwendeten Begriffe "öffentlich zugängliche 
Bauten und Anlagen" ersetzt.  
Betroffen sind wie bis anhin Bauten und Anlagen 
vom Kanton, den Gemeinden und Privaten, die ei-
nem beliebigen Personenkreis offenstehen (z.B. Res-
taurants, Einkaufszentrum, Arztpraxen), die nur ei-
nem bestimmten Personenkreis offen stehen, der in 
einem besonderen Rechtsverhältnis zum Gemeinwe-
sen steht (z.B. Fachhochschule, Gefängnis etc.) oder 
Besuchsbereiche von Bauten mit Arbeitsplätzen 
nach Abs. 3 (z.B. Empfangsräume, Konferenzzimmer 
etc.). 
Inhaltlich geht es wie bereits heute sowohl um die 
Zugänglichkeit als auch um die Nutzbarkeit. Die öf-
fentlich zugänglichen Bauten und Anlagen sollen 
nicht nur zugänglich im Sinne von «betretbar» sein, 
sondern tatsächlich von Menschen mit Behinderung 
genutzt werden können. Was dies im Konkreten be-
deutet hält wie bis anhin die SIA 500:2009 fest, de-
ren Vorgaben das Bauinspektorat bereits heute in 
Sinne der aktuellen Standards im Baubereich prüft o-
der als Auflagen in die Baubewilligungen aufnimmt. 
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2 In Mehrfamilienhäusern mit mehr als 6 Wohnungen 
sind die Wohnungen im Erdgeschoss, bei solchen 
mit Erschliessung durch Lift zum Teil auch in den 
Obergeschossen, so zu erstellen, dass eine Anpas-
sung an die Bedürfnisse Behinderter möglich ist. Die 
Zugänge zu den Wohnungen und Nebenräumen so-
wie Aussenanlagen sind hindernisfrei (rollstuhlgän-
gig) zu gestalten. In schwierigen topographischen 
Verhältnissen können Ausnahmen gestattet werden. 

2 Bei Mehrfamilienhäusern mit 6 und mehr Wohnun-
gen sind die Zugänge zum Haus, den Wohnungen 
und Nebenräumen sowie Aussenanlagen rollstuhlge-
recht zu gestalten. Bei schwierigen topographischen 
Verhältnissen kann die Bewilligungsbehörde Ausnah-
men gestatten. Die Wohnungen im Erdgeschoss und 
solche, die durch einen Lift erschlossen werden, sind 
so zu gestalten, dass sie an die Bedürfnisse von 
Menschen mit Behinderungen anpassbar sind. 

Neu verlangt der Kanton Basel-Landschaft bei Mehr-
familienhäusern, welche über 6 und mehr Wohnun-
gen verfügen, dass die aktuellen Standards bzgl. hin-
dernisfreien Bauens (Norm SIA 500:2009) umgesetzt 
werden. Mit dieser leichten Korrektur des Schwellen-
werts schafft man einen besseren Interessenaus-
gleich und bildet die mittlerweile gängigsten Aus-
baustandards bei Mehrfamilienhäusern ab. Konkret 
geht es dabei gemäss des Konzeption der Norm SIA 
500:2009 v.a. um die Eignung der Wohnungen für 
alle Besucher, allenfalls mit Hilfe Dritter, um die An-
passbarkeit des Wohnungsinneren an die Bedürf-
nisse der Bewohnerin oder des Bewohners und um 
die rollstuhlgerechte Erreichbarkeit der Wohnungen 
sowie den Nebenräumen und Aussenanlagen, wobei 
der Begriff "rollstuhlgerecht" hier zu kurz greift. Die 
Norm SIA 500:2009 verlangt z.B. auch technische 
Massnahmen in Bezug auf Bedienelemente, wie 
dass die Freigabefunktion von Türentriegelungen op-
tisch und akustisch anzuzeigen sind. Sowohl die alte 
als auch die neue Fassung beinhaltet damit bei Neu-
bauten eine Pflicht zum Lifteinbau. Diese Pflicht wird 
relativiert, da zum einen der Einbau eines Lifts bei 
Neubauten mit sechs Wohnungen und mehr heutzu-
tage Standard ist. Zum anderen sieht die Norm SIA 
500:2009 Ausnahmen von der rollstuhlgerechten Zu-
gänglichkeit vor, wenn mindestens ein Vollgeschoss 
stufenlos zugänglich ist und bei Bedarf der nachträg-
liche Einbau einer Einrichtung zur Erschliessung aller 
Geschosse möglich ist. 
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3 Für Bauten, die Arbeitsplätze enthalten, gilt Abs. 2 
sinngemäss. 

3 Gebäude mit Arbeitsplätzen sind so zu gestalten, 
dass sie auch für Menschen mit Behinderungen zu-
gänglich und benutzbar sind. 

In gefestigter und bisher unstrittiger Praxis prüft das 
Bauinspektorat nur Gebäude mit mehr als 50 Arbeits-
plätzen unter dieser Kategorie. Die praxisgemässe 
Anwendung der Norm auf Gebäude mit 50 Arbeits-
plätzen und mehr stammt aus dem Behinderten-
gleichstellungsgesetz des Bundes (Art. 3 Lit. d Be-
hiG). Dabei steht es kleineren Unternehmen selbst-
verständlich immer frei, weitergehende Massnahmen 
zu realisieren. Ohne normative Festlegung eines fi-
xen Schwellenwerts besteht für die Bewilligungsbe-
hörden genügend Ermessensspielraum, um auf Ver-
änderungen in der Praxis zu reagieren, Tendenzen 
aufzunehmen und die sich allenfalls ändernde Recht-
sprechung zu den Schwellenwerten in der Praxis 
schnell umzusetzen. Die grundsätzliche Anwendung 
der Norm auf Gebäude mit 50 Arbeitsplätzen soll der 
Rechtssicherheit dienen, indem sich die Praxis des 
Bauinspektorats widerspiegelt, die sich an das aktu-
elle Bundesrecht anlehnt. 
 
Inhaltlich geht es bei Gebäuden mit mehr als 50 Ar-
beitsplätzen in erster Linie um die rollstuhlgerechte 
Erreichbarkeit der Arbeitsplätze. Die Bestimmung 
normiert keinen Anspruch auf Hindernisfreiheit oder 
Anpassbarkeit sämtlicher einzelner Arbeitsplätze. 
Vielmehr wird wie in der Norm SIA 500:2009 festge-
halten, die Anpassbarkeit des einzelnen Arbeitsplat-
zes an die individuellen Bedürfnisse der Arbeitneh-
menden mit Behinderung als gegeben angenommen. 
Dies bedeutet letztlich, dass bei Beschäftigung einer 
Person mit Behinderung, der Arbeitgeber dafür be-
sorgt ist, dass dessen Arbeitsplatz entsprechend sei-
ner Behinderung angepasst wird, so dass er seine 
Arbeit verrichten kann.  
 
Besucherbereiche bei Gebäuden mit Arbeitsplätzen 
werden von Abs. 1 erfasst.  
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4 Bei Umbauten und bei Nutzungsänderungen kann 
auf eine behindertengerechte Bauweise verzichtet 
werden, wenn der Aufwand und die Mehrkosten un-
verhältnismässig wären oder denkmalpflegerische 
Gründe dagegen sprechen. 

4 Die Bewilligungsbehörde kann Ausnahmen bei Um-
bauten oder bei Nutzungsänderungen gestatten, 
wenn der Aufwand und die Mehrkosten unverhältnis-
mässig wären oder andere überwiegende öffentliche 
Interessen dagegensprechen. 

Bei der Neuredaktion von Abs. 4 RBG geht es in ers-
ter Linie darum, klarzustellen, dass die Bauherren 
nicht selbständig auf die behindertengerechte Bau-
weise verzichten können, sondern dass es hier einer 
von der Baubewilligungsbehörde zu genehmigende 
Ausnahme bedarf. Die Umformulierung soll also wie-
derum mehr Klarheit und damit mehr Rechtssicher-
heit schaffen.  
 
Die überwiegenden öffentlichen Interessen richten 
sich nach § 70a Abs. 1 RBV, welcher wiederum auf § 
7 BRG BL Bezug nimmt. Somit sind im Sinne einer 
einheitlichen Anwendung und Auslegung der Norm 
die im BRG aufgezählten öffentlichen Interessen 
auch hier im RBG massgebend. 
 
Im Hinblick auf den Verweis unter § 70a Abs. 1 RBV 
gilt es im Sinne eines konsistenten kantonalen 
Rechts festzuhalten, dass die Vermietung von Woh-
nungen und anderen Räumlichkeiten als eine «öf-
fentlich zugängliche Leistung» im Sinne der §§ 4 und 
7 Behindertenrechtegesetz anzusehen ist. Damit 
bleiben Wirtschaftlicher Aufwand und Mehrkosten In-
teressen, die nach § 108 Abs. 4 RBG auch von einer 
Privatperson bei Umbauten oder Nutzungsänderun-
gen von bestehenden Bauten ins Feld geführt wer-
den können, um eine Ausnahme von der hindernis-
freien Bauweise bewilligt zu bekommen. 

5 Bei Parkplätzen von öffentlichen Gebäuden und 
Gebäuden mit Publikumsverkehr sind Parkfelder für 
Rollstuhlbenützerinnen und -benützer in der Nähe 
der Eingänge vorzusehen und deutlich zu kennzeich-
nen. 

5 Parkplätze von öffentlich zugänglichen Bauten und 
Anlagen, von Mehrfamilienhäusern mit mehr als 6 
Wohnungen und Gebäuden mit mehr als 50 Arbeits-
plätzen sind mit rollstuhlgerechten Parkfeldern in der 
Nähe des Eingangs zu versehen. Diese Parkfelder 
sind deutlich zu kennzeichnen. 

Die Begriffe von Abs. 1 wurden übernommen. Aus-
serdem wurde die Bestimmung mit der Parkierung für 
Mehrfamilienhäuser mit mehr als 6 Wohnungen und 
Gebäude mit mehr als 50 Arbeitsplätzen ergänzt, so 
dass diesbezüglich auf Gesetzesstufe Klarheit ge-
schaffen wird. 
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 6 Der Regierungsrat bezeichnet in der Verordnung 
die einschlägigen Definitionen und massgeblichen 
Regelwerke. 

Die mit der Neuformulierung von § 108 RBG ange-
strebte Rechtssicherheit kann nur unter Verwendung 
einheitlicher Begriffe und unter Anwendung der mas-
sgeblichen Standards (aktuell der SIA 500:2009) er-
langt werden.  
Die expliziten Verweise erfolgen erst auf Verord-
nungsstufe, so dass im Falle einer Änderung der ein-
schlägigen Bestimmungen oder massgeblichen Re-
gelwerke nur der kürzere Prozess der Verordnungs-
anpassung zu durchlaufen ist. 

 9. 
Der Erlass SGS 600 (Gesetz über die Kulturförde-
rung (Kulturförderungsgesetz, KFG BL) vom 
4. Juni 2015) (Stand 1. Januar 2016) wird wie folgt 
geändert: 

 

§  3 
Grundsätze 

  

1 Der Kanton und die Gemeinden fördern die Kultur 
in ihrer ganzen Vielfalt und Breite. 

  

2 Sie sorgen für Rahmenbedingungen, welche der 
Entfaltung kultureller Aktivitäten dienen und den öf-
fentlichen Zugang zu diesen ermöglichen und er-
leichtern. 

2 Sie sorgen für Rahmenbedingungen, welche der 
Entfaltung kultureller Aktivitäten dienen und den öf-
fentlichen Zugang zu diesen barrierefrei ermöglichen 
bzw. erleichtern. 

Die heutige Formulierung ist bereits sehr offen und 
berücksichtigt grundsätzlich Menschen mit und ohne 
Beeinträchtigung. Bezüglich Zugang ist eine Ergän-
zung mit den für Menschen mit Beeinträchtigung für 
die spezifischen Anforderungen notwendig. 

3 Sie achten die Freiheit der Kulturschaffenden und 
fördern den chancengleichen Zugang zur Kulturför-
derung. 

  

§  4 
Aufgaben des Kantons 

  

1 Der Kanton sorgt für die Erhaltung und Pflege des 
kulturellen Erbes. 

  

http://bl.clex.ch/data/600/de
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2 Er fördert öffentlich zugängliche, kulturelle Aktivitä-
ten mit einer regionalen oder überregionalen Bedeu-
tung im Kanton Basel-Landschaft sowie im Wirt-
schafts- und Kulturraum seiner Nachbarschaft. Wo 
bedeutende Beiträge geleistet werden, strebt der 
Kanton eine Mitsprache an. 

  

3 Er stellt durch die Führung kantonaler Kulturinstituti-
onen und Einrichtungen ein kulturelles Grundangebot 
sicher. 

  

4 Er berücksichtigt dabei die kulturelle Vielfalt des 
Kantons Basel-Landschaft. 

  

5 Er unterstützt öffentlich zugängliche, kulturelle Akti-
vitäten der Gemeinden durch Gewährung von Beiträ-
gen im Rahmen der Bestimmungen dieses Geset-
zes. 

  

 6 Er kann Vorhaben zur Stärkung der Teilhabe der 
Bevölkerung am kulturellen Leben unterstützen. 

Heute sind noch nicht alle Kulturinstitutionen und 
Kulturangebote für alle Menschen mit Beeinträchti-
gung zugänglich. Die hierfür notwendigen Umset-
zungsmassnahmen und die entsprechenden Res-
sourcen können durch Beiträge des Kantons geför-
dert werden. 

§  6 
Eckwerte der Kulturförderung 

  

1 Die Kulturförderung des Kantons basiert auf folgen-
den Eckwerten: 

  

a. Berücksichtigung der inhaltlichen Bedeutung kultu-
reller Aktivitäten für die Öffentlichkeit sowie der Er-
haltung und Pflege des kulturellen Erbes, 
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b. Förderung der Vielfalt der kulturellen Aktivitäten 
unter Berücksichtigung der verschiedenen künstle-
rischen Sparten, 

  

c. Förderung der Vermittlung von Kunst und Kultur 
und des kulturellen Austausches, 

  

d. Unterstützung und Förderung kultureller Aktivitäten 
an den Schulen und 

d. Unterstützung und Förderung kultureller Aktivitäten 
an den Schulen, 

redaktionelle Anpassung 

e. Gewährleistung von geeigneten Strukturen und 
transparenten Verfahren. 

e. Gewährleistung von geeigneten Strukturen und 
transparenten Verfahren und 

redaktionelle Anpassung 

 f. Förderung der selbständigen kulturellen Betätigung 
und Abbau von Hindernissen zur Teilhabe am kul-
turellen Leben. 

Die Zielsetzungen der kulturellen Teilhabe werden 
hier als künftige Zielsetzung verankert. 

 10. 
Der Erlass SGS 640 (Bildungsgesetz vom 
6. Juni 2002) (Stand 1. August 2021) wird wie folgt 
geändert: 

 

§  16 
Zusammenlegung und Übertragung von Aufgaben 

  

1 Die Einwohnergemeinden können ihre Schulen und 
den Schulsozialdienst auf der Primarstufe mit ande-
ren Einwohnergemeinden führen. Sie können Teile 
ihres Unterrichtsangebots an der Musikschule Privat-
schulen übertragen, sofern diese die an die öffentli-
che Musikschule gestellten Anforderungen erfüllen. 

  

https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/640
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2 Der Kanton kann Schulen zusammen mit anderen 
Kantonen führen. Er kann Teile seines Bildungsan-
gebots Privatschulen oder weiteren Leistungserbrin-
genden im Bildungsbereich übertragen, sofern diese 
die an die öffentlichen Schulen gestellten Anforde-
rungen erfüllen.. 

2 Der Kanton kann Schulen sowie bei Bedarf die be-
triebliche Grundbildung in der Berufsbildung zusam-
men mit anderen Kantonen führen. Er kann Teile sei-
nes Bildungsangebots Privatschulen oder weiteren 
Leistungserbringenden übertragen, sofern diese die 
an die öffentlichen Schulen gestellten Anforderungen 
erfüllen bzw. die Anforderungen an die berufliche 
Grundbildung gemäss Bundesgesetzgebung erfüllen. 

Mit dieser Ergänzung wird die Rechtsgrundlage ge-
schaffen für die Übertragung bzw. Führung von Bil-
dungsangeboten, die grundsätzlich nicht im Zustän-
digkeitsbereich des Kantons liegen, namentlich die 
praktische Ausbildung in der beruflichen Grundbil-
dung wie bspw. in Lehrbetrieben und überbetriebli-
chen Kursen. Damit werden Angebote wie bspw. 
LBB und PrA (soweit nicht von der Invalidenversiche-
rung abgedeckt) ermöglicht. 

 2a Der Kanton kann Beratungsangebote für Schüle-
rinnen und Schülern mit einer Behinderung sowie für 
deren Erziehungsberechtige an Private übertragen. 

Mit dieser Bestimmung soll eine Lücke geschlossen 
werden. Seit vielen Jahren wird die Sozialberatung 
für Schülerinnen und Schülern mit einer Behinderung 
und deren Erziehungsberechtigten durch die Stiftung 
mosaik wahrgenommen. Die Übertragungskompe-
tenz ist bislang jedoch lediglich auf Verordnungstufe 
geregelt. 

2bis Die Einwohnergemeinden können ihre Schulsozi-
aldienste anderen Einwohnergemeinden, dem Kan-
ton oder Privaten übertragen, und der Kanton kann 
seine Schulsozialdienste Einwohnergemeinden oder 
Privaten übertragen. 

  

3 Für die Übertragung der vom Kanton getragenen 
Angebote ist die Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion 
zuständig. 

  

4 Der Kanton koordiniert seine Aufgaben im Rahmen 
der Interkantonalen Vereinbarung über die Harmoni-
sierung der obligatorischen Schule. 

  

      2.7.1 Volksschule Da neu die Spezielle Förderung auf der Sekundar-
stufe II geregelt wird, bedarf es einen Unterteilung in 
2 Abschnitte: Volksschule und Sekundarstufe II.      

      2.7.2 Sekundarstufe II       
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 §  46a 
Angebot 

 

 1 Die Spezielle Förderung auf der Sekundarstufe II 
umfasst: 

Auf der Sekundarstufe II bestehen vielfältige Bil-
dungsmöglichkeiten von der beruflichen Grundbil-
dung bis zum Gymnasium. Damit stehen den Lernen-
den und Schülerinnen und Schülern grundsätzlich 
Angebote, die ihren Fähigkeiten gerecht werden zur 
Verfügung.  
Zudem regelt der Bund für die berufliche Grundbil-
dung grundlegende Förderangebote und Stützkurse.  
Darüber hinaus bestehen Angebote für Schülerinnen 
und Schüler mit fehlenden Sprachkenntnissen, in 
Einzelfällen bei Bedarf für Logopädie sowie für die 
Begabungsförderung. 
Dafür ist Spezielle Förderung an den Bildungseinrich-
tungen des Kantons vorgesehen. 
Die Begabungs- und Begabtenförderung auf der Se-
kundarstufe II hat einen hohen Stellenwert, da 
dadurch Neigungen und positive Dispositionen geför-
dert werden, welche im Beruf oder der weiteren Bil-
dung bedeutend sind bzw. sein können. 
Im Rahmen der Begabungs- und Begabtenförderung 
(BBF) auf Sekundarstufe ll sind an Gymnasien unter-
schiedliche Individuallösungen institutionalisiert, 
bspw. Projektarbeiten, schnelleres Durchlaufen der 
Bildungszeit (Acceleration), Anreicherung des Unter-
richts (Enrichment) oder der Besuch von Univorle-
sungen. 
Die Anreicherung des Unterrichts (Enrichment) kann 
bspw. über – Freifachkurse, Abschlussarbeiten, Spe-
zial- und Zusatzangebote für alle oder die Teilnahme 
an lokalen, nationalen oder internationalen Wettbe-
werben (z.B. Wissenschaftsolympiaden) erfolgen. 
Das Erkennen und Fördern von begabten Lernenden 
an den Berufsfachschulen und im Lehrbetrieb ist ein 
gesetzlicher Auftrag und kann über schuleigene oder 
externe Angebote erfolgen. 
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Zusatzangebote über Berufsverbandsebene sind 
etwa die Swissskills und die Robolympics oder auf 
kantonaler Ebene bspw. Smart Roadstar. 
Begabungsförderung kann bereits auf der Sekundar-
stufe I beginnen, indem Schülerinnen und Schüler 
bereits Angebote auf der Sekundarstufe II besuchen 
und diese dann schneller durchlaufen. 

 a. Förderangebot in der beruflichen Grundbildung für 
besonders befähigte Lernende oder Lernende mit 
Lernschwierigkeiten bzw. Behinderungen gemäss 
Art. 18 des Bundesgesetzes über die Berufsbildung 
in Verbindung mit Art. 10 der Verordnung über die 
Berufsbildung; 

 

 b. Deutsch als Zweitsprache für ausländische bzw. 
fremdsprachige Schülerinnen, Schüler und Ler-
nende; 

 

 c. Förderangebot Französisch für Schülerinnen, 
Schüler und Lernende, die infolge Wohnsitzwech-
sel nicht über ausreichende Französischkenntnisse 
verfügen; 

 

 d. Logopädie;  

 e. Begabungsförderung an den Gymnasien und 
Fachmittelschulen. 

 



- 51 -  
 
 

Geltendes Recht Arbeitsversion Notizen 

 2 Für Schülerinnen, Schüler und Lernende mit einer 
Invalidität gelten die Bestimmungen über die erstma-
lige berufliche Ausbildung der Invalidengesetzge-
bung (Art. 16 des Gesetzes über die Invalidenversi-
cherung14) in Verbindung mit Art. 5 der Verordnung 
über die Invalidenversicherung15)). 

Für Lernende und Schülerinnen und Schüler mit ei-
ner Behinderung ist die Invalidenversicherung zu-
ständig. Sie deckt im Rahmen der erstmaligen beruf-
lichen Ausbildung behinderungsbedingte erhebliche 
Mehrkosten, bspw. durch technische oder bauliche 
Unterstützung, Assistenz, Transport etc. 
Für Jugendliche, welche behinderungsbedingt keine 
EBA oder EBZ-Ausbildung absolvieren können, gibt 
es eine praxisbezogene Ausbildungsmöglichkeit 
bspw. in der PrA INSOS. 

 3 Bei Vorliegen einer von der Invalidenversicherung 
nicht anerkannten Behinderung, kann die Bildungs-, 
Kultur- und Sportdirektion individuelle Unterstüt-
zungsangebote vorsehen. 

Dennoch bestehen Lücken, insbesondere bei Vorlie-
gen einer von der Invalidenversicherung nicht aner-
kannten Behinderung. Dies kann dann der Fall sein, 
wenn der Behindertenstatus zu spät abgeklärt und 
festgestellt worden ist, bspw. Autismussprektrums-
störung (ASS), Leserechtschreibstörung (LRS), und 
Dyskalkulie. Diesfalls trägt die Invalidenversicherung 
die behinderungsbedingten Zusatzkosten nicht. Für 
diese Fälle kann der Kanton individuelle Unterstüt-
zungsangebote vorsehen, bspw. Lerncoaching, Su-
pervision, Sozialpädagogik, Assistenz, das Angebot 
der LBB, welches die betriebliche Grundbildung mit 
einbezieht, oder die stationäre Berufsbildung und -in-
tegration in Kombination mit einer Heimplatzierung. 
Bei ausgewiesenem Bedarf ist auch eine Beschulung 
an einer Privatschule denkbar. 

 4 Der Anspruch auf Spezielle Förderung vermittelt 
keinen Anspruch auf einen bestimmten Bildungsab-
schluss auf der Sekundarstufe II oder die Erhöhung 
der Qualifikationsstufe. 

 

 5 Das Nähere regelt die Verordnung.  

                                                   
14) SR 831.20 

15) SR 831.201 
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 §  46b 
Inanspruchnahme 

 

 1 Die Inanspruchnahme der Logopädie richtet sich 
nach § 45. 

Bei Inanspruchnahme der Logopädie nimmt die 
Schulleitung des zuständigen logopädischen Diens-
tes vorgängig zum Entscheid Rücksprache mit der 
zuständigen Dienststelle. 

 2 Die Schulleitung legt die weiteren Massnahmen der 
Speziellen Förderung gemäss § 46a Abs. 1 fest und 
weist diese zu. 

 

 3 Für Leistungen der Invalidenversicherung gilt der 
Kriterien- und Bewilligungskatalog der Invalidenversi-
cherung. 

Sofern die Invalidenversicherung zuständig ist, liegt 
die Fallführung bei dieser. Sie ist bei allen schuli-
schen Belangen einzubeziehen. 

 4 Die Aufnahme einer individuellen Unterstützungs-
massnahme gemäss § 46a Abs. 3 setzt eine vorhe-
rige Abklärung durch eine vom Kanton bestimmte 
Fachstelle voraus. 

Die Abklärung für eine individuelle Unterstützungs-
massnahme durch den Kanton erfolgt gleich wie 
beim Zugang zu Massnahmen der Sonderschulung 
an der Volksschule.  

 5 Die Abklärung erfolgt im Einverständnis mit den Er-
ziehungsberechtigten oder dem oder der volljährigen 
Schülerin, Schüler oder Lernenden. 

 

 6 Über die Aufnahme der Unterstützungsmassnahme 
entscheidet die Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion 
auf Antrag der Fachstelle. Vorrang haben Massnah-
men der Invalidenversicherung. 

Ein Antrag kann nur subsidiär zu Leistungen der In-
validenversicherung bewilligt werden. 

 §  46c 
Spezialangebote 

 

 1 Zur Förderung von besonders sportbegabten Ju-
gendlichen können Sportklassen geführt werden. 

 

 2 Die Verordnung regelt das Angebot und die Aufnah-
mebedingungen. 
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§  59 
Schulprogramm 

  

1 Die Schulen legen im Schulprogramm periodisch 
fest, wie sie ihren Bildungsauftrag erfüllen wollen. 

  

2 Das Schulprogramm gibt insbesondere Auskunft 
über: 

  

a. das pädagogische und organisatorische Konzept 
der Schule; 

  

b. die Massnahmen zur Integration; b. die Massnahmen zur Umsetzung der Förderung 
bei besonderem Bildungsbedarf; 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung. 
Mit der LRV 2018/813 «Neupositionierung der Brü-
ckenangebote beider Basel: Aufbau eines Zentrums 
für Brückenangebote Basel-Landschaft» wurde Bst. 
b mit dem hier vorgesehenen Wortlaut angepasst, 
dann aber mit der LRV 2019/139 «Bildungsqualität in 
der Volkschule stärken – Angebote der Speziellen 
Förderung und der Sonderschulung» in die derzeit 
geltende, weniger präzise Bestimmung umformuliert. 
Dies soll wieder rückgängig gemacht werden. 

  

c. die interne Evaluation;   

d. den Einsatz der im Rahmen des Budgets zuge-
sprochenen Mittel; 

  

e. die Form der Mitsprache der Schülerinnen und 
Schüler; 

  

f. die Form der Zusammenarbeit mit den Erziehungs-
berechtigen und in der Berufsbildung mit allen betei-
ligten Bildungspartnern. 

  

3 Das Schulprogramm wird auf Antrag der Schullei-
tung durch den Schulrat genehmigt. 

  

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaefte-ab-juli-2015?i=https%3A//baselland.talus.ch/de/politik/cdws/geschaeft.php%3Fgid%3D5f039becffe44c3586f9e75855e0cd73
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaefte-ab-juli-2015?i=https%3A//baselland.talus.ch/de/politik/cdws/geschaeft.php%3Fgid%3De6d4465b5c864c36a017ab9e84b7634e
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4 Das Nähere regelt die Verordnung.   

   

 III.  

      Keine Fremdaufhebungen.  

 IV.  

 Der Regierungsrat legt den Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens dieses Erlasses fest. 
 
Liestal, 
Im Namen des Regierungsrats 
der Präsident:  
die Landschreiberin: Heer Dietrich 

 

 


